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Beschlußempfehlung und Bericht 
des Innenausschusses (4. Ausschuß) 

zu dem 

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. 
— Drucksache 12/7562 — 

b) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
— Drucksache 12/8047 — 

Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung der Vorschriften 
über den Bundesgrenzschutz 
(Bundesgrenzschutzneuregelungsgesetz — BGSNeuRegG) 

A. Problem 

Mit dem vorgeschlagenen Gesetz soll der Bundesgrenzschutz 
normenklare Grundlagen für seine Aufgaben und sonstigen Ver-
wendungen sowie ein verbessertes polizeiliches Befugnisinstru-
mentarium erhalten. Außerdem dient das Gesetz der Vereinheit-
lichung des Polizeirechts von Bund und Ländern. 

B. Lösung 

Der Gesetzentwurf sieht im wesentlichen folgende Regelungen 
vor: 

— Vorschriften über die neben seinen polizeilichen Aufgaben 
bisher nicht geregelten sonstigen Verwendungen des Bundes-
grenzschutzes, 

— Bestimmungen über die polizeilichen Aufgaben des Bundes-
grenzschutzes bei der Strafverfolgung entsprechend seinem 
präventiv-polizeilichen Aufgabenbereich, 
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— bereichsspezifische Bestimmungen über die polizeiliche Daten-
erhebung und -verarbeitung im Zuständigkeitsbereich des 
Bundesgrenzschutzes, die den Anforderungen des Bundesver-
fassungsgerichts im Urteil vom 15. Dezember 1983 zum Volks-
zählungsgesetz (BVerfGE 65, 1 ff.) entsprechen, 

— weitere Regelungen des Befugnisrechts zur Anpassung an den 
Musterentwurf eines einheitlichen Polizeigesetzes des Bundes 
und der Länder unter Berücksichtigung der sonderpolizeilichen 
Aufgabenstellung des Bundesgrenzschutzes sowie zur Verbes-
serung der Grenzsicherheit. 

Weitere Änderungen betreffen die innere Organisation des Bun-
desgrenzschutzes sowie seine Zusammenarbeit mit anderen Poli-
zeibehörden und der Zollverwaltung. 

Mehrheit im Ausschuß 

C. Alternativen 

Die Fraktion der SPD hat zu § 10 des Gesetzentwurfs wegen 
verfassungsrechtlicher Bedenken Streichung beantragt; der Aus-
schuß hat den Antrag abgelehnt. 

D. Kosten 

Bund, Ländern und Gemeinden entstehen durch das Gesetz keine 
Mehrausgaben. 
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Beschlußempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

den Gesetzentwurf — Drucksachen 12/7562, 12/8047 — in der aus 
anliegender Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzuneh-
men. 

Bonn, den 23. Juni 1994 

Der Innenausschuß 

Hans Gottfried Bernrath 

Vorsitzender 

Günter Graf 

Berichterstatter 

Joachim Clemens Dr. Burkhard Hirsch 
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Zusammenstellung 
des Entwurfs eines Gesetzes zur Neuregelung der Vorschriften 
über den Bundesgrenzschutz 
(Bundesgrenzschutzneuregelungsgesetz — BGSNeuRegG) 
— Drucksachen 12/7562, 12/8047 — 
mit den Beschlüssen des Innenausschusses (4. Ausschuß) 

Entwurf 

Entwurf eines Gesetzes 
zur Neuregelung der Vorschriften 

über den Bundesgrenzschutz 
(Bundesgrenzschutzneuregelungsgesetz — 

BGSNeuRegG) 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 
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§ 8 Verwendung im Ausland 
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zur Neuregelung der Vorschriften 

über den Bundesgrenzschutz 
(Bundesgrenzschutzneuregelungsgesetz — 
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Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
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ABSCHNITT 2 

Befugnisse 

UNTERABSCHNITT I 

Allgemeine Befugnisse 
und allgemeine Vorschriften 

§ 14 Allgemeine Befugnisse 

§ 15 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

§ 16 Ermessen, Wahl der Mittel 

§ 17 Verantwortlichkeit für das Verhalten von Per-
sonen 

§ 18 Verantwortlichkeit für das Verhalten von Tie-
ren oder den Zustand von Sachen 

§ 19 Unmittelbare Ausführung einer Maßnahme 

§ 20 Inanspruchnahme nicht verantwortlicher Per-
sonen 

UNTERABSCHNITT 2 

Besondere Befugnisse 

TEIL 1 

Datenerhebung 

§ 21 Erhebung personenbezogener Daten 

§ 22 Befragung und Auskunftspflicht 

§ 23 Identitätsfeststellung und Prüfung von Berech-
tigungsscheinen 

§ 24 Erkennungsdienstliche Maßnahmen 

§ 25 Vorladung 

§ 26 Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltun-
gen und Ansammlungen 

§ 27 Selbsttätige Aufzeichnungsgeräte 

§ 28 Besondere Mittel der Datenerhebung 

TEIL 2 

Datenverarbeitung und Datennutzung 

§ 29 Speicherung, Veränderung und Nutzung per-
sonenbezogener Daten 

§ 30 Ausschreibung zur Fahndung 

§ 31 Ausschreibung zur grenzpolizeilichen Beob-
achtung 

§ 32 Übermittlung personenbezogener Daten 

§ 33 Ergänzende Regelungen für die Übermittlung 

§ 34 Abgleich personenbezogener Daten mit Da-
teien 

§ 35 Berichtigung, Löschung, Sperrung personen-
bezogener Daten 

§ 36 Errichtungsanordnung 

§ 37 Geltung des Bundesdatenschutzgesetzes 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

ABSCHNITT 2 

unverändert 



Drucksache 12/8101 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

Entwurf 

TEIL 3 

Platzverweisung, Gewahrsam, Durchsuchung 

§ 38 Platzverweisung 

§ 39 Gewahrsam 

§ 40 Richterliche Entscheidung 

§ 41 Behandlung festgehaltener Personen 

§ 42 Dauer der Freiheitsentziehung 

§ 43 Durchsuchung von Personen 

§ 44 Durchsuchung von Sachen 

§ 45 Betreten und Durchsuchung von Wohnungen 

§ 46 Verfahren bei der Durchsuchung von Wohnun-
gen 

TEIL 4 

Ergänzende Vorschriften 

§ 47 Sicherstellung 

§ 48 Verwahrung 

§ 49 Verwertung, Vernichtung 

§ 50 Herausgabe sichergestellter Sachen oder des 
Erlöses, Kosten 

ABSCHNITT 3 

Schadensausgleich 

§ 51 Zum Ausgleich verpflichtende Tatbestände 

§ 52 Inhalt, Art und Umfang des Schadensaus-
gleichs 

§ 53 Ausgleich im Todesfall 

§ 54 Verjährung des Ausgleichsanspruchs 

§ 55 Ausgleichspflichtiger, Ersatzansprüche 

§ 56 Rechtsweg 

ABSCHNITT 4 

Organisation und Zuständigkeiten 

§ 57 Bundesgrenzschutzbehörden 

§ 58 Sachliche und örtliche Zuständigkeit 

§ 59 Einzeldienstliche und verbandspolizeiliche 
Aufgabenwahrnehmung 

§ 60 Einsatz von Hubschraubern 

§ 61 Grenzübergangsstellen, Grenzerlaubnis 

§ 62 Unterstützungspflichten 

§ 63 Vollzugsdienst, Hilfspolizeibeamte 

§ 64 Amtshandlungen von Polizeivollzugsbeamten 
der Länder sowie von Vollzugsbeamten ande-
rer Bundesbehörden oder anderer Staaten im 
Zuständigkeitsbereich des Bundesgrenzschut-
zes 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

ABSCHNITT 3 

unverändert 

ABSCHNITT 4 

unverändert 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/8101 

Entwurf 

§ 65 Amtshandlungen von Beamten des Bundes-
grenzschutzes im Zuständigkeitsbereich eines 
Landes oder Tätigkeiten in anderen Staaten 

§ 66 Amtshandlungen von Beamten des Bundes-
grenzschutzes im Zuständigkeitsbereich der 
Zollverwaltung 

§ 67 Amtshandlungen von Beamten des Zoll-
dienstes im Zuständigkeitsbereich des Bundes-
grenzschutzes 

§ 68 Wahrnehmung von Aufgaben durch die Zoll-
verwaltung 

ABSCHNITT 5 

Schlußbestimmungen 

§ 69 Verwaltungsvorschriften 

§ 70 Einschränkung von Grundrechten 

Artikel 2 

Folgeänderungen 

§ 1 BGS-Zoll-Verordnung 

§ 2 BAföG — Einkommensverordnung 

§ 3 Bundespersonalvertretungsgesetz 

§ 4 Betäubungsmittelgesetz 

§ 5 Bundeskriminalamtgesetz 

§ 6 Wohngeldgesetz 

§ 7 Wehrpflichtgesetz 

§ 8 Waffengesetz 

§ 9 Sprengstoffgesetz 

§ 10 Bundesversorgungsgesetz 

§ 11 Fahrzeugregisterverordnung 

§ 12 Luftverkehrsgesetz 

§ 13 Rückkehr zum einheitlichen Verordnungs- 
rang 

Artikel 3 

Inkrafttreten, 
Außerkrafttreten 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

ABSCHNITT 5 

unverändert 

Artikel 2 
unverändert 

Artikel 3 

Inkrafttretens-, Außerkrafttretens 

 

und Anwendungsbestimmung 



Drucksache 12/8101 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

Entwurf 

Artikel 1 

Gesetz über den Bundesgrenzschutz 
(Bundesgrenzschutzgesetz - BGSG) 

ABSCHNITT 1 

Aufgaben und Verwendungen 

§1 

Allgemeines 

(1) Der Bundesgrenzschutz wird in bundeseigener 
Verwaltung geführt. Er ist eine Polizei des Bundes im 
Geschäftsbereich des Bundesministeriums des In-
nern. 

(2) Dem Bundesgrenzschutz obliegen die Aufga-
ben, die ihm durch dieses Gesetz, durch ein anderes 
Bundesgesetz oder auf Grund eines Bundesgesetzes 
zugewiesen sind. 

(3) Der Bundesgrenzschutz sichert seine Behörden, 
Verbände, Einheiten und sonstigen Einrichtungen 
gegen Gefahren, die die Durchführung seiner Aufga-
ben beeinträchtigen, in eigener Zuständigkeit. Die 
Sicherung beschränkt sich auf die in Satz 1 bezeich-
neten Einrichtungen sowie auf die Grundstücke, auf 
denen diese Einrichtungen untergebracht sind. 

(4) Der Schutz privater Rechte obliegt dem Bundes-
grenzschutz im Rahmen seiner Aufgaben nur dann, 
wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlan-
gen ist und ohne Hilfe des Bundesgrenzschutzes die 
Verwirklichung des Rechts vereitelt oder wesentlich 
erschwert würde. 

(5) Die dem Bundesgrenzschutz obliegenden Auf-
gaben der Gefahrenabwehr umfassen auch die Ver-
hütung von Straftaten nach Maßgabe dieses Geset-
zes. 

(6) Werden bei der Erfüllung von Aufgaben des 
Bundesgrenzschutzes Zuständigkeiten anderer Be-
hörden des Bundes oder der Länder berührt, handeln 
die Bundesgrenzschutzbehörden im Benehmen mit 
den zuständigen Behörden. Ist dies nicht möglich, weil 
Gefahr im Verzug ist, sind die zuständigen Behörden 
über die getroffenen Maßnahmen unverzüglich zu 
unterrichten. 

(7) Die Zuständigkeit der Polizei des Landes bleibt 
auch in den in Absatz 3 sowie in den in den §§ 2 bis 5 
bezeichneten räumlichen Zuständigkeitsbereichen 
des Bundesgrenzschutzes unberührt. 

§2 
Grenzschutz 

(1) Dem Bundesgrenzschutz obliegt der grenzpoli-
zeiliche Schutz des Bundesgebietes (Grenzschutz), 
soweit nicht ein Land im Einvernehmen mit dem Bund 
Aufgaben des grenzpolizeilichen Einzeldienstes mit 
eigenen Kräften wahrnimmt. 

(2) Der Grenzschutz umfaßt 

1. die polizeiliche Überwachung der Grenzen, 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 
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2. die polizeiliche Kontrolle des grenzüberschreiten-
den Verkehrs einschließlich 

a) der Überprüfung der Grenzübertrittspapiere 
und der Berechtigung zum Grenzübertritt, 

b) der Grenzfahndung, 

c) der Abwehr von Gefahren, 

3. im Grenzgebiet bis zu einer Tiefe von dreißig 
Kilometern die Abwehr von Gefahren, die die 
Sicherheit der Grenzen beeinträchtigen. 

(3) Das Einvernehmen nach Absatz 1 ist in einer 
schriftlichen Vereinbarung zwischen dem Bundesmi-
nisterium des Innern und dem beteiligten Land her-
zustellen, die im Bundesanzeiger bekanntzugeben ist. 
In der Vereinbarung ist die Zusammenarbeit zwischen 
dem Bundesgrenzschutz und der Polizei des Landes 
zu regeln. 

(4) Nimmt die Polizei eines Landes Aufgaben nach 
Absatz 1 im Einvernehmen mit dem Bund mit eigenen 
Kräften wahr, richtet sich die Durchführung der Auf-
gaben nach dem für die Polizei des Landes geltenden 
Recht. 

§3 

Bahnpolizei 

Der Bundesgrenzschutz hat die Aufgabe, auf dem 
Gebiet der Bahnanlagen der Eisenbahnen des Bundes 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 
abzuwehren, die 

1. den Benutzern, den Anlagen oder dem Betrieb der 
Bahn drohen oder 

2. beim Betrieb der Bahn entstehen oder von den 
Bahnanlagen ausgehen. 

§4 

Luftsicherheit 

Dem Bundesgrenzschutz obliegt der Schutz vor 
Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs (§§ 29c, 
29 d des Luftverkehrsgesetzes), soweit diese Aufga-
ben nach § 31 Abs. 2 Nr. 19 des Luftverkehrsgesetzes 
in bundeseigener Verwaltung ausgeführt werden. 
Der Schutz durch den Bundesgrenzschutz beschränkt 
sich insoweit auf das jeweilige Flugplatzgelände. 

§5 

Schutz von Bundesorganen 

(1) Der Bundesgrenzschutz kann Verfassungsor-
gane des Bundes und Bundesministerien gegen 
Gefahren, die die Durchführung ihrer Aufgaben 
beeinträchtigen, schützen, wenn diese darum ersu-
chen und Einvernehmen zwischen dem Bundesmini-
sterium des Innern und dem beteiligten Land besteht, 
daß deren angemessener Schutz anderweitig nicht 
gewährleistet werden kann. Über die Übernahme des 
Schutzes durch den Bundesgrenzschutz entscheidet 
das Bundesministerium des Innern. Die Übernahme 
ist im Bundesanzeiger bekanntzugeben. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 
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(2) Der Schutz durch den Bundesgrenzschutz 
beschränkt sich auf die Grundstücke, auf denen die 
Verfassungsorgane oder die Bundesministerien ihren 
Amtssitz haben. 

§6 

Aufgaben auf See 

Unbeschadet der Zuständigkeit anderer Behörden 
oder der Streitkräfte hat der Bundesgrenzschutz auf 
See außerhalb des deutschen Küstenmeers die Maß-
nahmen zu treffen, zu denen die Bundesrepublik 
Deutschland nach dem Völkerrecht befugt ist. Dies 
gilt nicht für Maßnahmen, die durch Rechtsvorschrif-
ten des Bundes anderen Behörden oder Dienststellen 
zugewiesen oder die ausschließlich Kriegsschiffen 
vorbehalten sind. 

§7 
Aufgaben im Notstands- und Verteidigungsfall 

(1) Setzt die Bundesregierung den Bundesgrenz-
schutz nach Artikel 91 Abs. 2 des Grundgesetzes zur 
Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder 
die freiheitliche demokratische Grundordnung des 
Bundes oder eines Landes ein, so hat der Bundes-
grenzschutz bei diesem Einsatz Gefahren von der 
Allgemeinheit oder dem einzelnen abzuwehren. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn der Bundes-
grenzschutz nach Artikel 115f Abs. 1 Nr. 1 oder nach 
Artikel 115i Abs. 1 des Grundgesetzes eingesetzt 
wird. 

§8 
Verwendung im Ausland 

(1) Der Bundesgrenzschutz kann zur Mitwirkung an 
polizeilichen oder anderen nichtmilitärischen Aufga-
ben im Rahmen von internationalen Maßnahmen auf 
Ersuchen und unter Verantwortung 

1. der Vereinten Nationen, 

2. einer regionalen Abmachung oder Einrichtung 
gemäß Kapitel VIII der Charta der Vereinten Natio-
nen, der die Bundesrepublik Deutschland ange-
hört, 

3. der Europäischen Union oder 

4. der Westeuropäischen Union 

im Ausland verwendet werden. Die Verwendung des 
Bundesgrenzschutzes darf nicht gegen den Willen des 
Staates erfolgen, auf dessen Hoheitsgebiet die Maß-
nahme stattfinden soll. Die Entscheidung über die 
Verwendung nach Satz 1 trifft die Bundesregie-
rung.*) 

*) Die Frage, in welcher Weise der Deutsche Bundestag an der 
Entscheidung der Bundesregierung über die Entsendung des 
Bundesgrenzschutzes beteiligt werden soll, wird in den 
Ausschußberatungen des Deutschen Bundestages geklärt. 
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(2) Der Bundesgrenzschutz kann ferner im Einzelfall 
zur Rettung von Personen aus einer gegenwärtigen 
Gefahr für Leib oder Leben im Ausland verwendet 
werden. Die Verwendung ist nur für humanitäre 
Zwecke oder zur Wahrnehmung dringender Interes-
sen der Bundesrepublik Deutschland und im Einver-
nehmen mit dem Staat, auf dessen Hoheitsgebiet die 
Maßnahme stattfinden soll, zulässig. Die Entschei-
dung trifft der Bundesminister des Innern im Einver-
nehmen mit dem Auswärtigen Amt. 

(3) Die Wahrnehmung der in den Absätzen 1 und 2 
bezeichneten Aufgaben durch den Bundesgrenz-
schutz richtet sich nach den dafür geltenden völker-
rechtlichen Vereinbarungen oder den auf Grund sol-
cher Vereinbarungen ge troffenen Regelungen. 

§9 

Verwendung zur Unterstützung anderer 
Bundesbehörden 

(1) Der Bundesgrenzschutz unterstützt 

1. den Präsidenten des Deutschen Bundestages bei 
der Wahrnehmung des Hausrechts und der Polizei-
gewalt im Gebäude des Bundestages, 

2. das Auswärtige Amt bei der Wahrnehmung von 
Aufgaben zum Schutz deutscher Auslandsvertre-
tungen, 

3. das Bundeskriminalamt bei der Wahrnehmung 
seiner Schutzaufgaben nach § 9 Abs. 1 des Geset-
zes über die Errichtung eines Bundeskriminalpoli-
zeiamtes (Bundeskriminalamtes). 

Die Unterstützung durch den Bundesgrenzschutz 
richtet sich nach dem für die unterstützte Stelle 
maßgebenden Recht. 

(2) Die Entscheidung über die Unterstützung nach 
Absatz 1 trifft das Bundesministerium des Innern. Die 
Polizeivollzugsbeamten des Bundesgrenzschutzes 
unterliegen bei Wahrnehmung dieser Unterstüt-
zungsaufgaben den fachlichen Weisungen der unter-
stützten Stelle. Übernimmt der Bundesgrenzschutz im 
Rahmen des Absatzes 1 Nr. 3 Aufgaben zur eigenstän-
digen Wahrnehmung, richtet das Bundeskriminalamt 
seine fachlichen Weisungen an  die vom Bundesgrenz-
schutz hierfür benannte Stelle. 

(3) Die Verpflichtung zur Amtshilfe bleibt unbe-
rührt. 

§ 10 

Verwendung zur Unterstützung des Bundesamtes 
für Verfassungsschutz 

auf dem Gebiet der Funktechnik 

(1) Der Bundesgrenzschutz nimmt für das Bundes-
amt für Verfassungsschutz auf dessen Anforderung 
Aufgaben nach § 3 Abs. 1 des Bundesverfassungs-
schutzgesetzes auf dem Gebiet der Funktechnik und 
funkbetrieblichen Auswertung wahr, soweit der 
Funkverkehr nicht dem Fernmeldegeheimnis unter-
liegt, durch 
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1. Erfassung des Betriebs von Funkanlagen durch 
fremde Nachrichtendienste oder die vom Bundes-
amt für Verfassungsschutz beobachteten Perso-
nenzusammenschlüsse und Einzelpersonen, 

2. funkbetriebliche Auswertung der Funkverkehre 
fremder Nachrichtendienste oder der vom Bundes-
amt für Verfassungsschutz beobachteten Perso-
nenzusammenschlüsse und Einzelpersonen, 

3. funkbetriebliche Auswertung von Unterlagen, Ge-
räten und Aufzeichnungen, die bei dem Bet rieb 
von Funkanlagen durch fremde Nachrichtendien-
ste oder die vom Bundesamt für Verfassungsschutz 
beobachteten Personenzusammenschlüsse und 
Einzelpersonen verwendet werden. 

(2) Die Wahrnehmung der Aufgaben nach Absatz 1 
richtet sich nach dem Bundesverfassungsschutzge-
setz; sie darf nicht mit der Erfüllung polizeilicher 
Aufgaben verbunden werden. Der Bundesgrenz-
schutz darf Befugnisse des Bundesamtes für Verfas-
sungsschutz nur so weit in Anspruch nehmen, als dies 
zur Wahrnehmung dieser Aufgaben erforderlich ist. 
Er darf die bei der Aufgabenwahrnehmung nach 
Absatz 1 erlangten personenbezogenen Daten nur für 
den dort bezeichneten Zweck verwenden. Die Daten 
dürfen beim Bundesgrenzschutz nur solange aufbe-
wahrt werden, wie dies zur Aufgabenwahrnehmung 
nach Absatz 1 erforderlich ist. 

(3) Das Bundesministerium des Innern regelt die 
Einzelheiten der Aufgabenwahrnehmung nach Ab-
satz 1, insbesondere Art und Umfang der Aufgaben 
sowie die erforderliche technische und organisatori-
sche Abgrenzung zu den sonstigen Aufgabenberei-
chen des Bundesgrenzschutzes, in einer Dienstanwei-
sung und unterrichtet hierüber sowie über erforderli-
che Änderungen die Parlamentarische Kontrollkom-
mission. 

§ 11 

Verwendung zur Unterstützung eines Landes 

(1) Der Bundesgrenzschutz kann zur Unterstützung 
eines Landes verwendet werden 

1. zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der 
öffentlichen Sicherheit oder Ordnung in Fä llen von 
besonderer Bedeutung nach Artikel 35 Abs. 2 
Satz 1 des Grundgesetzes, 

2. zur Hilfe bei einer Naturkatastrophe oder bei 
einem besonders schweren Unglücksfall nach Arti-
kel 35 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 des Grundgeset-
zes, 

3. zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den 
Bestand oder die freiheitliche demokratische 
Grundordnung des Bundes oder eines Landes nach 
Artikel 91 Abs. 1 des Grundgesetzes, 

soweit das Land ohne diese Unterstützung eine Auf-
gabe nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkei-
ten erfüllen kann. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 
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(2) Die Unterstützung eines Landes durch den 
Bundesgrenzschutz nach Absatz 1 richtet sich nach 
dem für das Land geltenden Recht. Vorbehaltlich des 
Artikels 35 Abs. 3 des Grundgesetzes unterliegt der 
Bundesgrenzschutz dabei den fachlichen Weisungen 
des Landes. 

(3) Die Entscheidung über eine Verwendung des 
Bundesgrenzschutzes nach Absatz 1 trifft im Fa ll  des 
Artikels 35 Abs. 3 des Grundgesetzes die Bundesre-
gierung, im übrigen das Bundesministerium des 
Innern auf Anforderung des Landes. Das Bundesmini-
sterium des Innern kann seine Entscheidungsbefugnis 
in bestimmten Fällen durch Verwaltungsvorschrift auf 
die Grenzschutzpräsidien übertragen. 

(4) Einer Anforderung des Bundesgrenzschutzes ist 
zu entsprechen, soweit nicht eine Verwendung des 
Bundesgrenzschutzes für Bundesaufgaben dringen-
der ist als die Unterstützung des Landes. Die Anfor-
derung soll alle für die Entscheidung wesentlichen 
Merkmale des Einsatzauftrages enthalten. Die durch 
eine Unterstützung eines L andes nach Absatz 1 
entstehenden Mehrkosten trägt das Land, sofern 
nicht im Einzelfall aus besonderen Gründen in einer 
Verwaltungsvereinbarung etwas anderes bestimmt 
wird. 

(5) Die Verpflichtung zur Amtshilfe bleibt unbe-
rührt. 

§ 12 

Verfolgung von Straftaten 

(1) Der Bundesgrenzschutz nimmt die polizeilichen 
Aufgaben auf dem Gebiet der Strafverfolgung (§§ 161, 
163 der Strafprozeßordnung) wahr, soweit der Ver-
dacht einer Straftat besteht, die 

1. gegen die Sicherheit der Grenze oder die 
Durchführung seiner Aufgaben nach § 2 gerichtet 
ist, 

2. nach den Vorschriften des Paßgesetzes, des Aus-
ländergesetzes oder des Asylverfahrensgesetzes 
zu verfolgen ist, soweit sie durch den Grenzüber-
tritt oder in unmittelbarem Zusammenhang mit 
diesem begangen wurde, 

3. einen Grenzübertritt mittels Täuschung, Drohung, 
Gewalt oder auf sonst rechtswidrige Weise ermög-
lichen soll, soweit sie bei der Kontrolle des grenz-
überschreitenden Verkehrs festgestellt wird, 

4. das Verbringen einer Sache über die Grenze ohne 
behördliche Erlaubnis als gesetzliches Tatbe-
standsmerkmal der Strafvorschrift verwirklicht, 
sofern dem Bundesgrenzschutz durch oder auf 
Grund eines Gesetzes die Aufgabe der Über-
wachung des Verbringungsverbotes zugewiesen 
ist, 

5. auf dem Gebiet der Bahnanlagen der Eisenbah-
nen des Bundes begangen wurde und gegen die 
Sicherheit eines Benutzers, der Anlagen oder 
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des Betriebes der Bahn gerichtet ist oder das 
Vermögen der Bahn oder ihr anvertrautes Vermö-
gen betrifft, 

6. dem deutschen Strafrecht unterliegt und Strafver-
folgungsmaßnahmen auf See außerhalb des deut-
schen Küstenmeers im Rahmen des § 6 erforderlich 
macht. 

Das Bundesministerium des Innern bestimmt das 
Nähere über die unter Satz 1 fallenden Straftaten 
durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium der Justiz und mit Zustimmung 
des Bundesrates. Soweit Satz 1 Nr. 4 betroffen ist, ist 
auch das Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
der Finanzen herzustellen. 

(2) Der Bundesgrenzschutz ist vorbehaltlich beson-
derer gesetzlicher Zuständigkeitsregelungen für die 
polizeilichen Aufgaben auf dem Gebiet der Strafver-
folgung in den Fällen des Absatzes 1 örtlich zuständig, 
wenn die Straftat in seinem räumlichen Zuständig-
keitsbereich (§ 1 Abs. 7, § 6) begangen wurde. Im 
übrigen bleibt die Zuständigkeit anderer Polizeibe-
hörden für die Strafverfolgung auch in den Fällen des 
Absatzes 1 unberührt. Die Staatsanwaltschaft kann im 
Benehmen mit dem Bundesgrenzschutz die Ermittlun-
gen einer anderen sonst zuständigen Polizeibehörde 
übertragen. 

(3) Sind Ermittlungshandlungen außerhalb der in 
§ 1 Abs. 7 bezeichneten Bereiche erforderlich, trifft 
der Bundesgrenzschutz seine Maßnahmen im Beneh-
men mit der Polizei des Landes. 

(4) Die Beamten im Polizeivollzugsdienst des Bun-
desgrenzschutzes, die mindestens vier Jahre dem 
Polizeivollzugsdienst angehören, sind Hilfsbeamte 
der Staatsanwaltschaft (§ 152 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes) und haben die Rechte und Pflichten 
der Polizeibeamten nach der Strafprozeßordnung. Im 
Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 6 gelten auf See 
außerhalb des deutschen Küstenmeers bei der Verfol-
gung von Straftaten zur Erfüllung völkerrechtlicher 
Verpflichtungen oder zur Wahrnehmung völkerrecht-
licher Befugnisse die Vorschriften der Strafprozeßord-
nung entsprechend. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

(2) unverändert 

(3) Bei Straftaten, die nicht dem Absatz 1 unterfal-
len, ist die Sache unverzüglich an die zuständige 
Strafverfolgungsbehörde abzugeben. Die Verpflich-
tung des Bundesgrenzschutzes nach § 163 Abs. 1 der 
Strafprozeßordnung, alle keinen Aufschub gestatten-
den Anordnungen zu treffen, um die Verdunkelung 
der Sache zu verhüten, bleibt unberührt. Die Sätze 1 
und 2 gelten für Straftaten im Sinne des Absatzes 1 
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weiteren Straftaten stehen und das Schwergewicht 
der Straftaten insgesamt außerhalb der Zuständigkeit 
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behörde bestimmen. 
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§ 13 

Verfolgung und Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten 

(1) Der Bundesgrenzschutz nimmt im Rahmen der 
ihm obliegenden Aufgaben die polizeilichen Aufga-
ben nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
wahr. § 12 Abs. 2 Satz 1 und 2 gilt entsprechend. 

(2) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind 
für Ordnungswidrigkeiten nach den §§ 111 und 113 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten, die im 
Aufgabenbereich des Bundesgrenzschutzes began

-gen wurden, die Grenzschutz- und Bahnpolizeiäm-
ter. 

(3) Die durch oder auf Grund anderer Bundesge-
setze übertragene Zuständigkeit von Bundesgrenz-
schutzbehörden für die Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten als Verwaltungsbehörde im 
Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten bleibt unberührt. 

(4) Die Beamten im Polizeivollzugsdienst des Bun-
desgrenzschutzes, die mindestens vier Jahre dem 
Polizeivollzugsdienst angehören, sind im Rahmen 
ihrer Aufgaben ermächtigt, Verwarnungen zu erteilen 
und Verwarnungsgelder zu erheben. 

ABSCHNITT 2 

Befugnisse 

UNTERABSCHNITT 1 

Allgemeine Befugnisse 
und allgemeine Vorschriften 

§ 14 

Allgemeine Befugnisse 

(1) Der Bundesgrenzschutz kann zur Erfüllung sei-
ner Aufgaben nach den §§ 1 bis 7 die notwendigen 
Maßnahmen treffen, um eine Gefahr abzuwehren, 
soweit nicht dieses Gesetz die Befugnisse des Bundes-
grenzschutzes besonders regelt. 

(2) Gefahr im Sinne dieses Abschnittes ist eine im 
Einzelfall bestehende Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung im Bereich der Aufgaben, 
die dem Bundesgrenzschutz nach den §§ 1 bis 7 
obliegen. Eine erhebliche Gefahr im Sinne dieses 
Abschnitts ist eine Gefahr für ein bedeutsames Rechts-
gut, wie Bestand des Staates, Leben, Gesundheit, 
Freiheit, wesentliche Vermögenswerte oder andere 
strafrechtlich geschützte Güter von erheblicher 
Bedeutung für die Allgemeinheit. 
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(3) Zur Erfüllung der Aufgaben, die dem Bundes-
grenzschutz durch andere Rechtsvorschriften des 
Bundes zugewiesen sind, hat er die dort  vorgesehenen 
Befugnisse. Soweit solche Rechtsvorschriften Befug-
nisse nicht oder nicht abschließend regeln, hat der 
Bundesgrenzschutz die Befugnisse, die ihm nach 
diesem Gesetz zustehen. Satz 2 gilt auch für die 
Befugnisse des Bundesgrenzschutzes im Rahmen der 
Aufgaben zum Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit 
des Luftverkehrs nach § 4, soweit die §§ 29c und 29 d 
des Luftverkehrsgesetzes keine Regelungen enthal-
ten. 

§ 15 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

(1) Von mehreren möglichen und geeigneten Maß-
nahmen ist diejenige zu treffen, die den einzelnen und 
die Allgemeinheit voraussichtlich am wenigsten 
beeinträchtigt. 

(2) Eine Maßnahme darf nicht zu einem Nachteil 
führen, der zu dem erstrebten Erfolg erkennbar außer 
Verhältnis steht. 

(3) Eine Maßnahme ist nur solange zulässig, bis ihr 
Zweck erreicht ist oder sich zeigt, daß er nicht erreicht 
werden kann. 

§ 16 

Ermessen, Wahl der Mittel 

(1) Der Bundesgrenzschutz trifft seine Maßnahmen 
nach pflichtgemäßem Ermessen. 

(2) Kommen zur Abwehr einer Gefahr mehrere 
Mittel in Betracht, so genügt es, wenn eines davon 
bestimmt wird. Dem Betroffenen ist auf Antrag zu 
gestatten, ein anderes ebenso wirksames Mittel anzu-
wenden, sofern die Allgemeinheit dadurch nicht stär-
ker beeinträchtigt wird. 

§ 17 

Verantwortlichkeit 
für das Verhalten von Personen 

(1) Verursacht eine Person eine Gefahr, so sind die 
Maßnahmen gegen sie zu richten. 

(2) Ist die Person noch nicht vierzehn Jahre alt, so 
können die Maßnahmen auch gegen die Person 
gerichtet werden, die zur Aufsicht über sie verpflichtet 
ist. Ist für die Person ein Be treuer bestellt, so können 
die Maßnahmen auch gegen den Be treuer im Rahmen 
seines Aufgabenbereichs gerichtet werden. 

(3) Verursacht eine Person, die zu einer Verrichtung 
bestellt ist, die Gefahr in Ausführung der Verrichtung, 
so können Maßnahmen auch gegen die Person gerich-
tet werden, die die andere zu der Verrichtung bestellt 
hat. 
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§ 18 

Verantwortlichkeit für das Verhalten von Tieren 
oder den Zustand von Sachen 

(1) Geht von einem Tier oder einer Sache eine 
Gefahr aus, so sind die Maßnahmen gegen den 
Inhaber der tatsächlichen Gewalt zu richten. Die 
nachfolgenden für Sachen geltenden Vorschriften 
sind auf Tiere entsprechend anzuwenden. 

(2) Maßnahmen können auch gegen den Eigentü-
mer oder einen anderen Berechtigten gerichtet wer-
den. Dies gilt nicht, wenn der Inhaber der tatsächli-
chen Gewalt diese ohne den Willen des Eigentümers 
oder Berechtigten ausübt. 

(3) Geht die Gefahr von einer herrenlosen Sache 
aus, so können die Maßnahmen gegen denjenigen 
gerichtet werden, der das Eigentum an der Sache 
aufgegeben hat. 

§ 19 

Unmittelbare Ausführung einer Maßnahme 

(1) Der Bundesgrenzschutz kann eine Maßnahme 
selbst oder durch einen Beauftragten unmittelbar 
ausführen, wenn der Zweck der Maßnahme durch 
Inanspruchnahme der nach den §§ 17 oder 18 Verant-
wortlichen nicht oder nicht rechtzeitig erreicht wer-
den kann. Der von der Maßnahme Betroffene ist 
unverzüglich zu unterrichten. 

(2) Entstehen dem Bundesgrenzschutz durch die 
unmittelbare Ausführung einer Maßnahme Kosten, so 
sind die nach den §§ 17 oder 18 Verantwortlichen zum 
Ersatz verpflichtet. Mehrere Verantwortliche haften 
als Gesamtschuldner. Die Kosten können im Verwal-
tungsvollstreckungsverfahren beigetrieben werden. 

§ 20 

Inanspruchnahme nicht verantwortlicher Personen 

(1) Der Bundesgrenzschutz kann Maßnahmen 
gegen andere Personen als die nach den §§ 17 oder 18 
Verantwortlichen richten, wenn 

1. eine gegenwärtige erhebliche Gefahr abzuwehren 
ist, 

2. Maßnahmen gegen die nach §§ 17 oder 18 Verant-
wortlichen nicht oder nicht rechtzeitig möglich sind 
oder keinen Erfolg versprechen, 

3. der Bundesgrenzschutz die Gefahr nicht oder nicht 
rechtzeitig selbst oder durch einen Beauftragten 
abwehren kann und 

4. die Personen ohne erhebliche eigene Gefährdung 
und ohne Verletzung höherwertiger Pflichten in 
Anspruch genommen werden können. 

Die Maßnahmen dürfen nur aufrechterhalten werden, 
solange die Abwehr der Gefahr nicht auf andere 
Weise möglich ist. 

Beschlüsse des .4. Ausschusses 
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(2) Der Bundesgrenzschutz kann ferner Maßnah-
men gegen andere Personen als die nach den §§ 17 
oder 18 Verantwortlichen richten, soweit sich dies aus 
den nachfolgenden Vorschriften dieses Abschnitts 
ergibt. 

UNTERABSCHNITT 2 

Besondere Befugnisse 

TEIL 1 

Datenerhebung 

§ 21 
Erhebung personenbezogener Daten 

(1) Der Bundesgrenzschutz kann, sofern in diesem 
Abschnitt nichts anderes bestimmt ist, personenbezo-
gene Daten erheben, soweit dies zur Erfüllung einer 
ihm obliegenden Aufgabe erforderlich ist. 

(2) Zur Verhütung von Straftaten ist eine Erhebung 
personenbezogener Daten nur zulässig, soweit Tatsa-
chen die Annahme rechtfertigen, daß 

1. die Person Straftaten im Sinne des § 12 Abs. 1 mit 
erheblicher Bedeutung begehen wi ll  und die Daten 
zur Verhütung solcher Straftaten erforderlich sind 
oder 

2. die Person mit einer in Nummer 1 genannten 
Person in einer Weise in Verbindung steht oder 
eine solche Verbindung hergestellt wird, die 
erwarten läßt, daß die Maßnahme zur Verhütung 
von Straftaten im Sinne der Nummer 1 führen wird 
und dies auf andere Weise aussichtslos oder 
wesentlich erschwert wäre. 

(3) Personenbezogene Daten sind offen und beim 
Betroffenen zu erheben. Sie können bei anderen 
öffentlichen oder bei nicht-öffentlichen Stellen erho-
ben werden, wenn die Erhebung beim Be troffenen 
nicht möglich ist oder durch sie die Erfüllung der dem 
Bundesgrenzschutz obliegenden Aufgaben gefährdet 
oder erheblich erschwert würde. Eine Datenerhe-
bung, die nicht als Maßnahme des Bundesgrenzschut-
zes erkennbar sein soll, ist nur zulässig, wenn auf 
andere Weise die Erfüllung der dem Bundesgrenz-
schutz obliegenden Aufgaben erheblich gefährdet 
würde oder wenn anzunehmen ist, daß dies dem 
überwiegenden Interesse der be troffenen Person ent-
spricht. 

(4) Werden personenbezogene Daten beim Betrof-
fenen oder bei nichtöffentlichen Stellen erhoben, 
sind diese auf Verlangen auf den Umfang ihrer 
Auskunftspflicht und auf die Rechtsgrundlage der 
Datenerhebung hinzuweisen. Der Hinweis kann 
unterbleiben, wenn durch ihn die Erfüllung der Auf-
gaben des Bundesgrenzschutzes gefährdet oder 
erheblich erschwert würde. Sofern eine Auskunfts-
pflicht nicht besteht, ist auf die Freiwilligkeit der 
Auskunft hinzuweisen. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 
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§ 22 

Befragung und Auskunftspflicht 

(1) Der Bundesgrenzschutz kann eine Person befra-
gen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß 
die Person sachdienliche Angaben für die Erfüllung 
einer bestimmten dem Bundesgrenzschutz obliegen-
den Aufgabe machen kann. Zum Zwecke der Befra-
gung kann die Person angehalten werden. 

(2) Die befragte Person ist verpflichtet, Namen, 
Vornamen, Tag und Ort der Geburt, Wohnanschrift 
und Staatsangehörigkeit anzugeben, soweit dies zur 
Erfüllung der Aufgaben des Bundesgrenzschutzes 
erforderlich ist. Eine weitergehende Auskunftspflicht 
besteht nur für die nach den §§ 17 und 18 Verantwort-
lichen und unter den Voraussetzungen des § 20 Abs. 1 
für die dort  bezeichneten Personen sowie für die 
Personen, für die gesetzliche Handlungspflichten 
bestehen, soweit die Auskunft zur Abwehr einer 
Gefahr erforderlich ist. 

(3) Unter den in den §§ 52 bis 55 der Strafprozeßord-
nung bezeichneten Voraussetzungen ist der Betrof-
fene zur Verweigerung der Auskunft berechtigt. Dies 
gilt nicht, soweit die Auskunft zur Abwehr einer 
Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person 
erforderlich ist. Die be troffene Person ist über ihr 
Recht zur Verweigerung der Auskunft zu belehren. 
Auskünfte, die gemäß Satz 2 erlangt wurden, dürfen 
nur für den dort  bezeichneten Zweck verwendet 
werden. 

(4) § 136a der Strafprozeßordnung gilt entspre-
chend. § 12 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 
findet keine Anwendung. 

§ 23 

Identitätsfeststellung und Prüfung 
von Berechtigungsscheinen 

(1) Der Bundesgrenzschutz kann die Identität einer 
Person feststellen, wenn 

1. dies erforderlich ist 

a) zur Abwehr einer Gefahr, 

b) zur polizeilichen Kontrolle des grenzüberschrei-
tenden Verkehrs, 

c) zur Verhinderung oder Unterbindung unerlaub-
ter Einreise in das Bundesgebiet im Grenzgebiet 
bis zu einer Tiefe von dreißig Kilometern, 

d) zum Schutz privater Rechte oder 

2. die Person sich in einer Einrichtung des Bundes-
grenzschutzes (§ 1 Abs. 3), einer Anlage oder 
Einrichtung der Eisenbahnen des Bundes (§ 3), 
einer dem Luftverkehr dienenden Anlage oder 
Einrichtung eines Verkehrsflughafens (§ 4), dem 
Amtssitz eines Verfassungsorgans oder eines Bun-
desministeriums (§ 5) oder an einer Grenzüber

-
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gangsstelle (§ 61) oder in unmittelbarer Nähe hiervon 
aufhält und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
daß dort Straftaten begangen werden sollen, durch die 
in oder an diesen Objekten befind liche Personen oder 
diese Objekte selbst unmittelbar gefährdet sind, und 
die Feststellung der Identität auf Grund der Gefähr-
dungslage oder auf die Person bezogener Anhalts-
punkte erforderlich ist. 

(2) Zur Erfüllung der Aufgaben nach § 7 kann der 
Bundesgrenzschutz ferner die Identität einer Person 
feststellen, wenn sie 

1. sich an einem Ort aufhält, in bezug auf den 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß do rt  

a) Personen Straftaten verabreden, vorbereiten 
oder verüben oder 

b) sich Straftäter verbergen, 

2. sich in einer Verkehrs- oder Versorgungsanlage 
oder -einrichtung, einem öffentlichen Verkehrs-
mittel, Amtsgebäude oder einem anderen beson-
ders gefährdeten Objekt oder in unmittelbarer 
Nähe hiervon aufhält und Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, daß do rt  Straftaten begangen wer-
den sollen, durch die in oder an diesen Objekten 
befindliche Personen oder diese Objekte selbst 
unmittelbar gefährdet sind, und die Feststellung 
der Identität auf Grund der Gefährdungslage oder 
auf die Person bezogener Anhaltspunkte erforder-
lich ist, oder 

3. an  einer Kontrollstelle angetroffen wird, die vom 
Bundesgrenzschutz eingerichtet worden ist, um 

a) Straftaten von erheblicher Bedeutung oder 

b) Straftaten im Sinne des § 27 des Versammlungs-
gesetzes 

zu verhindern, für deren Begehung Tatsachen 
sprechen. 

(3) Der Bundesgrenzschutz kann zur Feststellung 
der Identität die erforderlichen Maßnahmen treffen. 
Er kann den Be troffenen insbesondere anhalten, ihn 
nach seinen Personalien befragen und verlangen, daß 
er Ausweispapiere zur Prüfung aushändigt. Bei der 
polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden 
Verkehrs kann der Bundesgrenzschutz ferner verlan-
gen, daß der Betroffene Grenzübertrittspapiere vor-
legt. Der Be troffene kann festgehalten und zur Dienst-
stelle mitgenommen werden, wenn seine Identität 
oder seine Berechtigung zum Grenzübertritt auf 
andere Weise nicht oder nur unter erheblichen 
Schwierigkeiten festgestellt werden kann. Unter den 
Voraussetzungen des Satzes 4 können der Be troffene 
sowie die von ihm mitgeführten Sachen nach Gegen-
ständen, die der Identitätsfeststellung dienen, durch-
sucht werden. 

(4) Der Bundesgrenzschutz kann, soweit es zur 
Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist, verlangen, 
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daß Berechtigungsscheine, Bescheinigungen, Nach-
weise oder sonstige Urkunden zur Prüfung ausgehän-
digt werden, wenn der Be troffene auf Grund einer 
Rechtsvorschrift verpflichtet ist, diese Urkunden mit-
zuführen. 

(5) Der Bundesgrenzschutz kann verlangen, daß 
sich Personen ausweisen, die eine Einrichtung des 
Bundesgrenzschutzes (§ 1 Abs. 3) oder den Amtssitz 
eines Verfassungsorganes oder eines Bundesministe-
riums (§ 5) betreten wollen oder darin angetroffen 
werden. Von den in Satz 1 bezeichneten Personen 
mitgeführte Sachen können bei der Einlaßkontrolle 
durchsucht werden, wenn dies auf Grund der Gefähr-
dungslage oder auf die Person bezogener Anhalts-
punkte erforderlich ist. 

§ 24 

Erkennungsdienstliche Maßnahmen 

(1) Der Bundesgrenzschutz kann erkennungs-
dienstliche Maßnahmen vornehmen, wenn 

1. eine nach § 23 Abs. 1 oder 2 zulässige Identitäts-
feststellung auf andere Weise nicht oder nur unter 
erheblichen Schwierigkeiten möglich ist oder 

2. dies zur Verhütung von Straftaten im Sinne des § 12 
Abs. 1 erforderlich ist, weil der Be troffene verdäch-
tig ist, eine solche Straftat beg angen zu haben und 
wegen der Art oder Ausführung der Tat die Gefahr 
einer Wiederholung besteht. 

(2) Ist in den Fä llen des Absatzes 1 Nr. 1 die Identität 
festgestellt, sind die im Zusammenhang mit der Fest-
stellung angefallenen Unterlagen zu vernichten, es sei 
denn, ihre weitere Aufbewahrung ist nach Absatz 1 
Nr. 2 erforderlich oder nach anderen Rechtsvorschrif-
ten zulässig. Sind die Unterlagen an andere Stellen 
übermittelt worden, sind diese über die erfolgte Ver-
nichtung zu unterrichten. 

(3) Erkennungsdienstliche Maßnahmen sind insbe-
sondere 

1. die Abnahme von Finger- und Handflächenab-
drücken, 

2. die Aufnahme von Lichtbildern einschließlich Bild-
aufzeichnungen, 

3. die Feststellungen äußerer körperlicher Merk-
male, 

4. Messungen und 

5. mit Wissen des Betroffenen erfolgte Stimmauf-
zeichnungen. 

§ 25 

Vorladung 

(1) Der Bundesgrenzschutz kann eine Person 
schriftlich oder mündlich vorladen, wenn 
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1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß die 
Person sachdienliche Angaben machen kann, die 
für die Erfüllung einer bestimmten dem Bundes-
grenzschutz obliegenden Aufgabe erforderlich 
sind, oder 

2. dies zur Durchführung erkennungsdienstlicher 
Maßnahmen erforderlich ist. 

(2) Bei der Vorladung ist deren Grund anzugeben. 
Bei der Festsetzung des Zeitpunkts soll auf den Beruf 
und die sonstigen Lebensverhältnisse des Be troffenen 
Rücksicht genommen werden. 

(3) Leistet ein Be troffener der Vorladung ohne 
hinreichenden Grund keine Folge, kann sie zwangs-
weise durchgesetzt werden, wenn 

1. die Angaben zur Abwehr einer Gefahr für Leib, 
Leben oder Freiheit einer Person erforderlich sind, 
oder 

2. dies zur Durchführung erkennungsdienstlicher 
Maßnahmen erforderlich ist. 

(4) Für die Entschädigung von Personen, die auf 
Vorladung als Zeugen erscheinen oder die als Sach-
verständige herangezogen werden, gilt das Gesetz 
über die Entschädigung von Zeugen und Sachver-
ständigen entsprechend. 

§ 26 

Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen 
oder Ansammlungen 

(1) Der Bundesgrenzschutz kann bei oder im Zu-
sammenhang mit öffentlichen Veranstaltungen oder 
Ansammlungen an der Grenze oder den in § 23 Abs. 1 
Nr. 2 bezeichneten Objekten personenbezogene Da-
ten auch durch Anfertigung von Bild- und Tonauf-
zeichnungen von Teilnehmern erheben, wenn Tatsa-
chen die Annahme rechtfertigen, daß bei oder im 
Zusammenhang mit einer solchen Veranstaltung oder 
Ansammlung erhebliche Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit an  der Grenze oder die Sicherheit der in 
§ 23 Abs. 1 Nr. 2 bezeichneten Objekten entstehen. 
Die Erhebung kann auch durchgeführt werden, wenn 
Dritte unvermeidbar be troffen werden. 

(2) In den Fällen des § 7 hat der Bundesgrenzschutz 
die in Absatz 1 bezeichneten Befugnisse bei oder im 
Zusammenhang mit öffentlichen Veranstaltungen 
oder Ansammlungen auch außerhalb der in Absatz 1 
Satz 1 bezeichneten Örtlichkeiten und Objekte, wenn 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß bei oder im 
Zusammenhang mit öffentlichen Veranstaltungen 
oder Ansammlungen Ordnungswidrigkeiten von er-
heblicher Bedeutung oder Straftaten beg angen wer-
den. 

(3) Nach Absatz 1 und 2 entstandene Aufzeichnun-
gen sowie daraus gefertigte Unterlagen sind unver-
züglich nach Beendigung der Veranstaltung oder 
Ansammlung zu vernichten, soweit sie nicht benötigt 
werden 
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1. zur Verfolgung einer Ordnungswidrigkeit von 
erheblicher Bedeutung oder einer Straftat oder 

2. zur Verhütung von Straftaten bei oder im Zusam-
menhang mit Versammlungen, öffentlichen Ver-
anstaltungen oder Ansammlungen, weil die betrof-
fene Person verdächtig ist, solche Straftaten vorbe-
reitet oder begangen zu haben und deshalb Grund 
zu der Annahme besteht, daß sie auch künftig 
solche Straftaten begehen wird. 

Die Vernichtung kann ferner unterbleiben, wenn eine 
Störung der öffentlichen Sicherheit bei oder im 
Zusammenhang mit der Veranstaltung oder Ansamm-
lung eingetreten ist und die Aufzeichnungen aus-
schließlich zum Zwecke der polizeilichen Aus- und 
Fortbildung oder zur befristeten Dokumentation des 
polizeilichen Handelns verwendet werden. Personen-
bezogene Daten sind zum frühestmöglichen Zeit-
punkt zu anonymisieren. Sofern eine Anonymisierung 
nicht möglich ist, sind Aufzeichnungen, die aus-
schließlich zum Zweck der Dokumentation verwendet 
werden, nach spätestens zwei Monaten zu vernich-
ten. 

(4) Die §§ 12a und 19 a des Versammlungsgesetzes 
bleiben unberührt. 

§ 27 

Selbsttätige Bildaufnahme- 

 

und Bildaufzeichnungsgeräte 

Der Bundesgrenzschutz kann selbsttätige Bildauf-
nahme- und Bildaufzeichnungsgeräte einsetzen, um 

1. unerlaubte Grenzübertritte oder Gefahren für die 
Sicherheit an  der Grenze oder 

2. Gefahren für die in § 23 Abs. 1 Nr. 2 bezeichneten 
Objekte oder für dort befindliche Personen oder 
Sachen 

zu erkennen. In den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 muß der 
Einsatz derartiger Geräte erkennbar sein. Werden auf 
diese Weise personenbezogene Daten aufgezeichnet, 
sind diese Aufzeichnungen unverzüglich zu vernich-
ten, soweit sie nicht zur Abwehr einer gegenwärtigen 
Gefahr oder zur Verfolgung einer Straftat oder Ord-
nungswidrigkeit benötigt werden. 

§ 28 

Besondere Mittel der Datenerhebung 

(1) Der Bundesgrenzschutz kann unter Beachtung 
des § 70 Satz 2 personenbezogene Daten mit den 
besonderen Mitteln nach Absatz 2 erheben über 

1. die nach den §§ 17 oder 18 Verantwortlichen oder 
unter den Voraussetzungen des § 20 Abs. 1 über 
die dort  bezeichneten Personen zur Abwehr einer 
Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des 
Staates oder für Leib, Leben oder Freiheit einer 
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Person oder für Sachen von erheblichem Wert, deren 
Erhaltung im öffentlichen Interesse geboten ist, 
oder 

2. die in § 21 Abs. 2 bezeichneten Personen zur 
Verhütung von Straftaten im Sinne des § 12 Abs. 1 
mit erheblicher Bedeutung, wenn Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, daß eine solche Straftat 
Bewerbs-, gewohnheits-, bandenmäßig oder von 
einer kriminellen Vereinigung begangen werden 
soll, 

und die Abwehr der Gefahr oder die Verhütung der 
Straftat auf andere Weise aussichtslos ist oder wesent-
lich erschwert würde. Die Erhebung kann auch durch-
geführt werden, wenn Dritte unvermeidbar be troffen 
werden. 

(2) Besondere Mittel der Datenerhebung sind 

1. die planmäßig angelegte Beobachtung einer Per-
son, die durchgehend länger als vierundzwanzig 
Stunden dauern oder an mehr als zwei Tagen 
stattfinden soll (längerfristige Obse rvation), 

2. der Einsatz technischer Mittel in einer für den 
Betroffenen nicht erkennbaren Weise 

a) zur Anfertigung von Bildaufnahmen oder -auf-
zeichnungen, 

b) zum Abhören oder Aufzeichnen des nicht 
öffentlich gesprochenen Wortes und 

3. der Einsatz von Personen, die nicht dem Bundes-
grenzschutz angehören und deren Zusammenar-
beit mit dem Bundesgrenzschutz Dritten nicht 
bekannt ist. 

(3) Der Einsatz von besonderen Mitteln nach Ab-
satz 2 darf, außer bei Gefahr im Verzug, nur durch den 
Leiter des Grenzschutzpräsidiums oder seinen Vertre-
ter angeordnet werden. Die Anordnung ist unter 
Angabe der maßgeblichen Gründe aktenkundig zu 
machen und auf höchstens einen Monat zu befristen. 
Die Verlängerung der Maßnahme bedarf einer neuen 
Anordnung. Die Entscheidung über die Verlängerung 
der Maßnahme darf in Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 
und 2 Buchstabe b nur durch den Richter ge troffen 
werden. Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen 
Bezirk das Grenzschutzpräsidium seinen Sitz hat. Für 
das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes 
über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit entsprechend. 

(4) Unterlagen, die durch Maßnahmen der in Ab-
satz 2 genannten Art erlangt worden sind, sind unver-
züglich zu vernichten, soweit sie für den der Anord-
nung zugrunde liegenden Zweck oder nach Maßgabe 
der Strafprozeßordnung zur Verfolgung einer Straftat 
nicht oder nicht mehr erforderlich sind. 
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(5) Nach Abschluß der in Absatz 2 Nr. 1 und 2 
Buchstabe b bezeichneten Maßnahmen ist die Per-
son, gegen die die Maßnahme angeordnet worden ist, 
zu unterrichten, sobald dies ohne Gefährdung des 
Zwecks der Maßnahme oder der öffentlichen Sicher-
heit geschehen kann. Die Unterrichtung durch den 
Bundesgrenzschutz unterbleibt, wenn wegen des aus-
lösenden Sachverhalts ein strafrechtliches Ermitt-
lungsverfahren gegen den Be troffenen durchgeführt 
wird und durch die Unterrichtung der Untersuchungs-
zweck gefährdet würde; die Entscheidung trifft die 
Staatsanwaltschaft. 

TEIL 2 

Datenverarbeitung und Datennutzung 

§ 29 
Speicherung, Veränderung und Nutzung 

personenbezogener Daten 

(1) Der Bundesgrenzschutz kann personenbezo-
gene Daten speichern, verändern und nutzen, soweit 
dies zur Erfüllung seiner jeweiligen Aufgabe erforder-
lich ist. Er kann ferner personenbezogene Daten 
speichern, verändern und nutzen, soweit dies zur 
Erledigung besonderer Ersuchen nach § 17 Abs. 2 des 
Bundesverfassungsschutzgesetzes erforderlich ist. 
Die Speicherung, Veränderung und Nutzung darf nur 
für den Zweck erfolgen, für den die Daten erlangt 
worden sind. Die Speicherung, Veränderung . und 
Nutzung für einen anderen Zweck ist zulässig, soweit 
der Bundesgrenzschutz die Daten für diesen Zweck 
nach diesem Gesetz oder einer anderen Rechtsvor-
schrift erheben dürfte. Sind personenbezogene Daten 
mit den besonderen Mitteln des § 28 Abs. 2 erhoben 
worden, ist ihre Verwendung für einen anderen 
Zweck nur zulässig, soweit dies zur Abwehr einer 
erheblichen Gefahr erforderlich ist; die Vorschriften 
der Strafprozeßordnung bleiben unberührt. 

(2) Der Bundesgrenzschutz kann, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist, personenbezogene 
Daten, die er bei Wahrnehmung der polizeilichen 
Aufgaben auf dem Gebiet der Strafverfolgung über 
eine einer Straftat verdächtige Person erlangt hat, in 
Dateien speichern, verändern und nutzen, soweit dies 
zur Abwehr von Gefahren im Rahmen der dem 
Bundesgrenzschutz obliegenden Aufgaben oder für 
Zwecke künftiger Strafverfahren wegen Straftaten im 
Sinne des § 12 Abs. 1 erforderlich ist. Nach Maßgabe 
des Satzes 1 kann der Bundesgrenzschutz 

1. die Personendaten und, soweit erforderlich, andere 
zur Identifizierung geeignete Merkmale, 

2. die kriminalaktenführende Dienststelle des Bun-
desgrenzschutzes und die Kriminalaktennummer, 

3. die Tatzeiten und Tatorte und 

4. die Tatvorwürfe durch Angabe der gesetzlichen 
Vorschriften und die nähere Bezeichnung der 
Straftaten 
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in Dateien speichern, verändern und nutzen. Weitere 
personenbezogene Daten kann der Bundesgrenz-
schutz nach Satz 1 nur speichern, verändern und 
nutzen, soweit dies erforderlich ist, weil wegen der Art 
oder Ausführung der Tat, der Persönlichkeit des 
Betroffenen oder sonstiger Erkenntnisse Grund zu der 
Annahme besteht, daß weitere Strafverfahren gegen 
ihn wegen Straftaten im Sinne des § 12 Abs. 1 zu 
führen sind. Wird der Beschuldigte rechtskräftig frei-
gesprochen, die Eröffnung des Hauptverfahrens 
gegen ihn unanfechtbar abgelehnt oder das Verfah-
ren nicht nur vorläufig eingestellt, ist die Speicherung, 
Veränderung und Nutzung unzulässig, wenn sich aus 
den Gründen der Entscheidung ergibt, daß er die Tat 
nicht oder nicht rechtswidrig begangen hat. 

(3) Der Bundesgrenzschutz kann personenbezo-
gene Daten solcher Personen, die bei einer künftigen 
Strafverfolgung als Zeugen in Be tracht kommen, 
sowie von den in § 21 Abs. 2 Nr. 2 bezeichneten 
Personen, Hinweisgebern und sonstigen Auskunfts-
personen außer zur Abwehr einer Gefahr nur dann in 
Dateien speichern, verändern und nutzen, wenn 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß dies zur Verhü-
tung von Straftaten im Sinne des § 12 Abs. 1 mit 
erheblicher Bedeutung oder für Zwecke künftiger 
Strafverfahren wegen solcher Straftaten erforderlich 
ist. Die Speicherung nach Satz 1 ist zu beschränken 
auf die in Absatz 2 Satz 2 Nr. 1 und 2 bezeichneten 
Daten sowie auf die Angabe, in welcher Eigenschaft 
der Person und in bezug auf welchen Sachverhalt die 
Speicherung der Daten erfolgt. Personenbezogene 
Daten über Zeugen nach Satz 1 dürfen nur mit 
Einwilligung des Betroffenen gespeichert werden. 

(4) Werden Bewertungen in Dateien gespeichert, 
muß feststellbar sein, bei welcher Stelle die Unterla-
gen geführt werden, die der Bewertung zugrunde 
liegen. 

(5) Der Bundesgrenzschutz kann personenbezo-
gene Daten zur Vorgangsverwaltung oder zur befri-
steten Dokumentation des polizeilichen H andelns 
speichern und ausschließlich zu diesem Zweck nut-
zen. Die Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung. 

(6) Der Bundesgrenzschutz kann nach den Absät-
zen 1 bis 5 gespeicherte personenbezogene Daten zur 
polizeilichen Aus- und Fortbildung nutzen. Die Daten 
sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu anonymisie-
ren. Die Anonymisierung kann unterbleiben, wenn sie 
nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist 
oder der Aus- und Fortbildungszweck mit anonymi-
sierten Daten nicht erreicht werden kann und jeweils 
die berechtigten Interessen des Be troffenen an der 
Geheimhaltung der Daten nicht offensichtlich über-
wiegen. 
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§ 30 

Ausschreibung zur Fahndung 

(1) Der Bundesgrenzschutz kann personenbezo-
gene Daten, insbesondere die Personalien einer Per-
son, das amtliche Kennzeichen des von ihr benutzten 
oder eingesetzten Kraftfahrzeuges und, soweit gesetz-
lich nichts anderes bestimmt ist, die Seriennummer 
des von ihr verwendeten Ausweisdokuments oder 
Sichtvermerks ausschreiben und hierfür in einer für 
die Grenzfahndung geführten Datei speichern (Aus-
schreibung zur Grenzfahndung). Das Bundesministe-
rium des Innern bestimmt das Nähere über die Art der 
Daten, die nach Satz 1 bei der Ausschreibung zur 
Grenzfahndung gespeichert werden dürfen, durch 
Rechtsverordnung. 

(2) Die Ausschreibung zur Grenzfahndung ist zuläs-
sig zum Zwecke 

1. der Ingewahrsamnahme, wenn die Person nach 
§ 39 in Gewahrsam genommen werden kann, ihr 
Aufenthalt nicht bekannt ist und angenommen 
werden kann, daß sie bei der Kontrolle des grenz-
überschreitenden Verkehrs angetroffen wird, 

2. der grenzpolizeilichen Überprüfung, wenn Tatsa-
chen die Annahme rechtfertigen, daß die Überprü-
fung der Person bei der Kontrolle des grenzüber-
schreitenden Verkehrs erforderlich ist, um 

a) eine erhebliche Gefahr abzuwehren, 

b) begründete Zweifel an  der Berechtigung der 
Person zum Grenzübertritt auszuräumen oder 
zu bestätigen oder 

c) das Antreffen der als vermißt geltenden Person 
festzustellen, oder 

3. der Zurückweisung oder Ausreiseuntersagung, 
sofern diese Maßnahmen auf Grund ausländer-
rechtlicher Rechtsvorschriften zulässig sind. 

(3) Der Bundesgrenzschutz kann auf Veranlassung 
einer anderen öffentlichen Stelle eine Person oder 
eine Sache zur Grenzfahndung zu den in Absatz 2 
bezeichneten Zwecken ausschreiben, wenn die ver-
anlassende Stelle nach dem für sie geltenden Recht 
befugt ist, die mit der Ausschreibung bezweckte 
Maßnahme vorzunehmen oder durch eine Polizeibe-
hörde vornehmen zu lassen. Die veranlassende Stelle 
trägt die Verantwortung für die Zulässigkeit der 
Maßnahme. Sie hat die bezweckte Maßnahme sowie 
Umfang und Dauer der Ausschreibung zu bezeich-
nen. 

(4) Die Speicherung in der für die Grenzfahndung 
geführten Datei erfolgt durch die Grenzschutzdirek-
tion. Die Berechtigung zum Abruf von Daten im 
automatisierten Verfahren aus der für die Grenzfahn-
dung geführten Datei darf nur den mit der Wahrneh-
mung der polizeilichen Kontrollen des grenzüber-
schreitenden Verkehrs beauftragten Behörden einge-
räumt werden. 
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(5) Der Bundesgrenzschutz kann ferner personen-
bezogene Daten der in Absatz 1 bezeichneten A rt  im 
automatisierten Verfahren in den Fahndungsbestand 
des polizeilichen Informationssystems zum Zwecke 
der Ingewahrsamnahme, Aufenthaltsermittlung oder 
Überprüfung der Person eingeben, wenn er nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes befugt ist, die mit der 
Ausschreibung bezweckte Maßnahme selbst vorzu-
nehmen oder durch eine zum Abruf der Daten im 
automatisierten Verfahren berechtigte Stelle vorneh-
men zu lassen. 

§ 31 

Ausschreibung 
zur grenzpolizeilichen Beobachtung 

(1) Der Bundesgrenzschutz kann personenbezo-
gene Daten der in § 30 Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Art 
ausschreiben und hierfür in der für die Grenzfahn-
dung geführten Datei speichern, damit die mit der 
Wahrnehmung der polizeilichen Kontrolle des grenz-
überschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden 
Erkenntnisse über Ort und Zeit des Antreffens der 
Person, etwaiger Begleiter, des Kraftfahrzeugs und 
des Führers des Kraftfahrzeugs sowie über Reiseweg 
und Reiseziel, mitgeführte Sachen und Umstände des 
Antreffens melden, wenn diese bei Gelegenheit der 
grenzpolizeilichen Kontrolle festgestellt werden (Aus-
schreibung zur grenzpolizeilichen Beobachtung). Das 
Bundesministerium des Innern bestimmt das Nähere 
über die Art der Daten, die nach Satz 1 bei der 
Ausschreibung zur grenzpolizeilichen Beobachtung 
gespeichert werden dürfen, durch Rechtsverord-
nung. 

(2) Die Ausschreibung zur grenzpolizeilichen Beob-
achtung ist zulässig, wenn 

1. die Gesamtwürdigung der Person und ihrer bisher 
begangenen Straftaten erwarten läßt, daß sie auch 
künftig Straftaten im Sinne des § 12 Abs. 1 mit 
erheblicher Bedeutung begehen wird, und 

2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß die auf 
Grund der Ausschreibung zu meldenden Erkennt-

nisse zur Verhütung solcher Straftaten erforderlich 
sind. 

(3) Die Ausschreibung zur grenzpolizeilichen Beob-
achtung darf nur durch den Leiter der Grenzschutzdi-
rektion oder seinen Vertreter angeordnet werden. Die 
Anordnung ist unter Angabe der maßgeblichen 
Gründe aktenkundig zu machen. 

(4) Die Anordnung ist auf höchstens sechs Monate 
zu befristen. Spätestens nach Ablauf von drei Mona-
ten ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die 
Anordnung noch bestehen. Das Ergebnis dieser Prü-
fung ist aktenkundig zu machen. Die Verlängerung 
der Laufzeit über insgesamt sechs Monate hinaus 
bedarf einer richterlichen Anordnung. Zuständig ist 
das Amtsgericht, in dessen Bezirk die Grenzschutzdi-
rektion ihren Sitz hat. § 28 Abs. 3 Satz 6 findet 
Anwendung. 
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(5) Liegen die Voraussetzungen für die Anordnung 
nicht mehr vor, ist der Zweck der Maßnahme erreicht 
oder zeigt sich, daß er nicht mehr erreicht wer-
den kann, ist die Ausschreibung unverzüglich zu 
löschen. 

(6) § 30 Abs. 4 findet Anwendung. 

(7) Soweit in besonderen Ersuchen nach § 17 Abs. 2 
des Bundesverfassungsschutzgesetzes Personen be-
nannt sind, können deren Daten entsprechend 
Absatz 1 für Meldungen an die ersuchende Behörde 
durch die Grenzschutzdirektion ausgeschrieben und 
hierfür in der für die Grenzfahndung geführten Datei 
gespeichert werden; § 30 Abs. 4 Satz 2 findet Anwen-
dung. Die Ausschreibungen sind auf höchstens sechs 
Monate zu befristen. Die Verlängerung der Laufzeit 
bedarf eines erneuten Ersuchens. 

§ 32 

Übermittlung personenbezogener Daten 

(1) Der Bundesgrenzschutz kann Behörden des 
Polizeivollzugsdienstes und, wenn sie Aufgaben nach 
§ 2 Abs. 2 oder Aufgaben auf dem Gebiet der Straf-
verfolgung wahrnehmen, Behörden der Zollverwal-
tung personenbezogene Daten übermitteln, soweit 
dies zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben erforderlich 
ist. Dies gilt auch für die Übermittlung personenbezo-
gener Daten zwischen den Behörden des Bundes-
grenzschutzes. 

(2) Der Bundesgrenzschutz kann personenbezo-
gene Daten an andere öffentliche Stellen übermitteln, 
soweit dies erforderlich ist zur 

1. Erfüllung einer ihm obliegenden Aufgabe, 

2. Abwehr von Gefahren, 

3. Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung 
der Rechte einzelner, 

4. Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrig-
keiten, zur Strafvollstreckung und zum Strafvoll-
zug oder 

5. Erledigung besonderer Ersuchen nach § 17 Abs. 2 
des Bundesverfassungsschutzgesetzes. 

(3) Der Bundesgrenzschutz kann personenbezo-
gene Daten an öffentliche Stellen anderer Staaten 
sowie an  über- oder zwischenstaatliche Stellen über-
mitteln, soweit dies erforderlich ist zur 

1. Erfüllung einer ihm obliegenden Aufgabe oder 

2. Abwehr einer erheblichen Gefahr oder zur Verhü-
tung von Straftaten mit erheblicher Bedeutung 
durch den Empfänger. 

(4) Der Bundesgrenzschutz kann personenbezo-
gene Daten an nicht-öffentliche Stellen übermitteln, 
soweit dies unerläßlich ist zur 

1. Erfüllung einer ihm obliegenden Aufgabe oder 

2. Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung 
der Rechte einzelner. 
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(5) Besondere Rechtsvorschriften über die Über-
mittlung personenbezogener Daten bleiben unbe-
rührt. 

§ 33 

Ergänzende Regelungen 
für die Übermittlung 

(1) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der 
Übermittlung trägt der Bundesgrenzschutz. Erfolgt 
die Übermittlung auf Grund eines Ersuchens einer 
öffentlichen Stelle der Bundesrepublik Deutschland, 
trägt diese die Verantwortung. In diesem Fall prüft der 
Bundesgrenzschutz nur, ob das Ersuchen im Rahmen 
der Aufgaben des Empfängers liegt, es sei denn, daß 
besonderer Anlaß zur Prüfung der Zulässigkeit der 
Übermittlung besteht. 

(2) Der Bundesgrenzschutz hat Anlaß, Inhalt, Emp-
fänger und Tag der Übermittlung festzuhalten. In 
Fällen des § 32 Abs. 4 hat der Bundesgrenzschutz 
einen Nachweis zu führen, aus dem die in Satz 1 
bezeichneten Angaben sowie die Aktenfundstelle 
ersichtlich sind. Die Nachweise sind gesondert aufzu-
bewahren, gegen unberechtigten Zugriff zu sichern 
und am Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr ihrer 
Erstellung folgt, zu vernichten. Die Vernichtung 
unterbleibt, solange der Nachweis für Zwecke der 
Datenschutzkontrolle benötigt wird oder Grund zu der 
Annahme besteht, daß im Fall einer Vernichtung 
schutzwürdige Interessen des Betroffenen beein-
trächtigt würden. § 35 Abs. 6 Satz 2 gilt entspre-
chend. 

(3) Die Übermittlung unterbleibt, wenn für den 
Bundesgrenzschutz erkennbar ist, daß unter Berück-
sichtigung der Art der Daten und ihrer Erhebung die 
schutzwürdigen Interessen des Betroffenen das Allge-
meininteresse an  der Übermittlung überwiegen. In 
den in § 32 Abs. 3 bezeichneten Fällen unterbleibt die 
Übermittlung ferner, wenn durch sie schutzwürdige 
Interessen des Be troffenen beeinträchtigt würden, 
insbesondere, weil im Empfängerland ein angemesse-
ner Datenschutzstandard nicht gewährleistet ist. Wer-
den Bewertungen übermittelt, muß für den Empfän-
ger feststellbar sein, bei welcher Stelle die Unterlagen 
geführt werden, die der Bewertung zugrunde lie-
gen. 

(4) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach 
§ 32 Abs. 1 und 2 übermittelt werden dürfen, weitere 
personenbezogene Daten des Be troffenen oder eines 
Dritten in Akten so verbunden, daß eine Trennung 
nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand 
möglich ist, so ist die Übermittlung auch dieser Daten 
zulässig, soweit nicht berechtigte Interessen des 
Betroffenen oder eines Dritten an der Geheimhaltung 
offensichtlich überwiegen. Eine Verwendung dieser 
Daten ist unzulässig. 

(5) In den Fällen des § 32 Abs. 2 bis 4 darf die 
Übermittlung von Daten, die den §§ 41 oder 61 des 
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Bundeszentralregistergesetzes unterfallen, nicht zu 
einer Erweiterung des Kreises der dort bezeichneten 
Stellen führen. Die Verwertungsverbote nach §§ 51, 
52 und 63 des Bundeszentralregistergesetzes sind zu 
beachten. 

(6) Der Empfänger darf die übermittelten personen-
bezogenen Daten nur für den Zweck verwenden, zu 
dessen Erfüllung sie ihm übermittelt worden sind. Der 
Bundesgrenzschutz hat bei Übermittlungen nach § 32 
Abs. 3 und 4 den Empfänger darauf hinzuweisen. In 
den in § 32 Abs. 3 bezeichneten Fällen ist ihm der 
beim Bundesgrenzschutz vorgesehene Löschungs-
zeitpunkt mitzuteilen. Eine Verwendung für einen 
anderen Zweck ist zulässig, soweit die Daten auch für 
diesen Zweck hätten übermittelt werden dürfen und 
in den in § 32 Abs. 3 und 4 bezeichneten Fä llen der 
Bundesgrenzschutz zugestimmt hat. 

(7) Die Einrichtung eines automatisierten Verfah-
rens, das die Übermittlung personenbezogener Daten 
aus einer vom Bundesgrenzschutz geführten Datei 
durch Abruf ermöglicht, ist nach Maßgabe des § 10 
Abs. 2 bis 4 des Bundesdatenschutzgesetzes zulässig, 
soweit diese Form der Datenübermittlung unter 
Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen der 
Betroffenen wegen der Vielzahl der Übermittlungen 
oder wegen ihrer besonderen Eilbedürftigkeit ange-
messen ist. Die Berechtigung zum Abruf darf, soweit 
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, nur den in § 32 
Abs. 1 bezeichneten Stellen eingeräumt werden. 

(8) Erfolgt die Einrichtung eines automatisierten 
Abrufverfahrens nach Absatz 7 für eine Laufzeit von 
mehr als drei Monaten, hat der Bundesgrenzschutz 
bei durchschnittlich jedem zehnten Abruf für Zwecke 
der Datenschutzkontrolle den Zeitpunkt, die Anga-
ben, die die Feststellung der abgerufenen Datensätze 
ermöglichen, sowie die für den Abruf verantwortliche 
Dienststelle zu protokollieren. Die protokollierten 
Daten dürfen nur für Zwecke der Datenschutzkon-
trolle, der Datensicherung oder zur Sicherstellung 
eines ordnungsgemäßen Betriebs der Datenverarbei-
tungsanlage verwendet werden, es sei denn, es liegen 
Anhaltspunkte dafür vor, daß ohne ihre Verwendung 
die Verhinderung oder Verfolgung einer schwerwie-
genden Straftat gegen Leib, Leben oder Freiheit einer 
Person aussichtlos oder wesentlich erschwert wäre. 
Die Protokolldaten sind nach sechs Monaten zu 
löschen. Der Bundesgrenzschutz trifft die technischen 
und organisatorischen Maßnahmen nach § 9 des 
Bundesdatenschutzgesetzes. 

§ 34 

Abgleich personenbezogener Daten 

(1) Der Bundesgrenzschutz kann personenbezo-
gene Daten mit dem Inhalt von Dateien abgleichen, 
die er zur Erfüllung der ihm obliegenden Auf-
gaben führt oder für die er Berechtigung zum Abruf 
hat, 

1. zur polizeilichen Kontrolle des grenzüberschrei-
tenden Verkehrs oder 
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2. wenn Grund zu der Annahme besteht, daß dies zur 
Erfüllung einer sonstigen Aufgabe des Bundes-
grenzschutzes erforderlich ist. 

Der Bundesgrenzschutz kann ferner im Rahmen sei-
ner Aufgabenerfüllung erlangte personenbezogene 
Daten mit dem Fahndungsbestand abgleichen. Der 
Betroffene kann für die Dauer des Abgleichs angehal-
ten werden. 

(2) Rechtsvorschriften über den Datenabgleich in 
anderen Fällen bleiben unberührt. 

§ 35 

Berichtigung, Löschung und Sperrung 
personenbezogener Daten 

(1) Der Bundesgrenzschutz hat in Dateien ge-
speicherte personenbezogene Daten zu berichtigen, 
wenn sie unrichtig sind. Stellt er die Unrichtigkeit 
personenbezogener Daten in Akten fest, ist dies in der 
Akte zu vermerken oder auf sonstige Weise festzuhal-
ten. Bestreitet der Be troffene die Richtigkeit gespei-
cherter Daten und läßt sich weder die Richtigkeit noch 
die Unrichtigkeit feststellen, sind die Daten entspre-
chend zu kennzeichnen. 

(2) Der Bundesgrenzschutz hat in Dateien ge-
speicherte personenbezogene Daten zu löschen, 
wenn 

1. die Speicherung der Daten unzulässig ist oder 

2. bei der nach bestimmten Fristen vorzunehmenden 
Überprüfung oder aus Anlaß einer Einzelfallbear-
beitung festgestellt wird, daß die Kenntnis der 
Daten zur Erfüllung der dem Bundesgrenzschutz 
obliegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich 
ist. 

(3) Die in Absatz 2 Nr. 2 bezeichneten Fristen sind in 
der Errichtungsanordnung (§ 36) festzulegen. Sie 
dürfen bei Erwachsenen zehn Jahre, bei Jugendlichen 
fünf Jahre und bei Kindern zwei Jahre nicht über-
schreiten, wobei nach Zweck der Speicherung sowie 
Art und Schwere des Sachverhalts zu unterscheiden 
ist. Die Fristen beginnen mit dem Tag, an dem das 
letzte Ereignis eingetreten ist, das zur Speicherung 
geführt hat, jedoch nicht vor Entlassung des Betroffe-
nen aus einer Justizvollzugsanstalt oder Beendigung 
einer mit Freiheitsentziehung verbundenen Maßregel 
der Besserung und Sicherung. 

(4) ersonenbezogene Daten der in § 21 Abs. 2 Nr. 2 
bezeichneten Personen, Hinweisgeber und sonstiger 
Auskunftspersonen können nur für die Dauer eines 
Jahres gespeichert werden. Die Speicherung für 
jeweils ein weiteres Jahr ist zulässig, soweit die 
Voraussetzungen des § 29 Abs. 3 weiterhin vorliegen. 
Die maßgeblichen Gründe für die Aufrechterhaltung 
der Speicherung sind aktenkundig zu machen. Die 
Speicherung darf insgesamt drei Jahre nicht über-
schreiten. 
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(5) Stellt der Bundesgrenzschutz einen Löschungs-
grund gemäß Absatz 2 bei personenbezogenen Daten 
in Akten fest, hat er die Daten durch Anbringen eines 
entsprechenden Vermerks zu sperren. Die Akte ist zu 
vernichten, wenn sie insgesamt zur Erfüllung der 
Aufgaben des Bundesgrenzschutzes nicht mehr erfor-
derlich ist. 

(6) Die Löschung und Vernichtung unterbleiben, 
wenn 

1. Grund zu der Annahme besteht, daß anderenfalls 
schutzwürdige Interessen des Be troffenen beein-
trächtigt würden, 

2. die Daten für laufende Forschungsarbeiten benö-
tigt werden oder 

3. eine Löschung wegen der besonderen Art der 
Speicherung oder eine Vernichtung der Akte nicht 
oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand mög-
lich ist. 

In diesen Fällen sind die Daten zu sperren und die 
Unterlagen mit einem entsprechenden Sperrvermerk 
zu versehen. Für Fälle des Satzes 1 Nr. 2 gilt § 29 
Abs. 6 Satz 2 entsprechend. 

(7) Gesperrte Daten dürfen nur für den Zweck 
verwendet werden, für den sie gesperrt worden sind 
oder soweit dies zur Behebung einer bestehenden 
Beweisnot oder zur Abwehr einer erheblichen Gefahr 
unerläßlich ist. 

(8) Wird festgestellt, daß unrich tige, wegen Unzu-
lässigkeit der Speicherung zu löschende oder zu 
sperrende personenbezogene Daten übermittelt wor-
den sind, ist dem Empfänger die Berichtigung, 
Löschung oder Sperrung mitzuteilen, wenn dies zur 
Wahrung schutzwürdiger Interessen des Be troffenen 
erforderlich ist. 

(9) Anstelle der Löschung und Vernichtung nach 
Absatz 2 Nr. 2 und Absatz 5 Satz 2 sind die Datenträ-
ger an das zuständige Archiv abzugeben, sofern 
diesen Unterlagen bleibender Wert im Sinne von § 3 
des Bundesarchivgesetzes zukommt. 

§ 36 

Errichtungsanordnung 

(1) Der Bundesgrenzschutz hat für jede zur Erfül-
lung der Aufgaben nach §.§ 1 bis 7 geführte automa-
tisierte Datei mit personenbezogenen Daten in einer 
Errichtungsanordnung, die der Zustimmung des Bun-
desministeriums des Innern bedarf, festzulegen: 

1. Bezeichnung der Datei, 

2. Rechtsgrundlage und Zweck der Datei, 

3. Personenkreis, über den Daten gespeichert wer-
den, 

4. Arten der zu speichernden personenbezogenen 
Daten, 

5. Arten der personenbezogenen Daten,  die der 
Erschließung der Datei dienen, 
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6. Anlieferung oder Eingabe der zu speichernden 
Daten, 

7. Voraussetzungen, unter denen gespeicherte perso-
nenbezogene Daten an welche Empfänger und in 
welchem Verfahren übermittelt werden, 

8. Prüffristen und Speicherungsdauer, 

9. Protokollierung. 

(2) Vor Erlaß der Errichtungsanordnung ist der 
Bundesbeauftragte für den Datenschutz anzuhören. 
Die Errichtungsanordnung kann vorläufig ergehen, 
wenn wegen der Dringlichkeit der Aufgabenerfüllung 
die vorherige Anhörung nicht möglich ist. 

(3) In angemessenen Abständen ist die Notwendig-
keit der Weiterführung oder Änderung der Dateien zu 
überprüfen. 

§ 37 

Geltung des Bundesdatenschutzgesetzes 

Bei der Erfüllung der dem Bundesgrenzschutz nach 
den §§ 1 bis 7 obliegenden Aufgaben finden § 10 
Abs. 1, § 13, § 14 Abs. 1 und 2, §§ 15 bis 17 und § 18 
Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 sowie § 20 des Bundesdaten-
schutzgesetzes keine Anwendung. 

TEIL 3 

Platzverweisung, Gewahrsam, Durchsuchung 

§ 38 

Platzverweisung 

Der Bundesgrenzschutz kann zur Abwehr einer 
Gefahr eine Person vorübergehend von einem Ort 
verweisen oder ihr vorübergehend das Betreten eines 
Ortes verbieten. 

§ 39 

Gewahrsam 

(1) Der Bundesgrenzschutz kann eine Person in 
Gewahrsam nehmen, wenn dies 

1. zum Schutz der Person gegen eine Gefahr für Leib 
oder Leben erforderlich ist, insbesondere weil die 
Person sich erkennbar in einem die freie Willens-
bestimmung ausschließenden Zustand oder sonst 
in hilfloser Lage befindet, 

2. unerläßlich ist, um eine Platzverweisung nach § 38 
durchzusetzen oder 

3. unerläßlich ist, um die unmittelbar bevorstehende 
Begehung oder Fortsetzung einer Straftat oder 
einer Ordnungswidrigkeit von erheblicher Bedeu-
tung für die Allgemeinheit zu verhindern. 

(2) Der Bundesgrenzschutz kann Minderjährige, die 
der Obhut des Personensorgeberechtigten wider-
rechtlich entzogen wurden oder sich dieser entzogen 
haben, in Gewahrsam nehmen, damit sie dem Sorge-
berechtigten oder dem Jugendamt zugeführt werden 
können. 
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(3) Der Bundesgrenzschutz kann eine Person, die 
aus dem Vollzug von Untersuchungshaft, Freiheits-
strafen, Jugendstrafen oder freiheitsentziehenden 
Maßregeln der Besserung und Sicherung entwichen 
ist oder sich sonst ohne Erlaubnis außerhalb der 
Justizvollzugsanstalt oder einer Anstalt nach den 
§§ 63 und 64 des Strafgesetzbuches aufhält, in 
Gewahrsam nehmen, damit sie in die Anstalt zurück-
gebracht werden kann. 

(4) Der Bundesgrenzschutz kann eine Person in 
Gewahrsam nehmen, um einem Ersuchen, das eine 
Freiheitsentziehung zum Inhalt hat, nachzukom-
men. 

§ 40 

Richterliche Entscheidung 

(1) Wird eine Person auf Grund von § 23 Abs. 3 
Satz 4, § 25 Abs. 3, § 39 Abs. 1 oder 2 oder § 43 Abs. 5 
festgehalten, hat der Bundesgrenzschutz unverzüg-
lich eine richterliche Entscheidung über Zulässigkeit 
und Fortdauer der Freiheitsentziehung herbeizufüh-
ren, es sei denn, die Herbeiführung der richterlichen 
Entscheidung würde voraussichtlich längere Zeit in 
Anspruch nehmen, als zur Durchführung der Maß-
nahme notwendig wäre. 

(2) Für die Entscheidung nach Absatz 1 ist das 
Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk die Person 
festgehalten wird. Das Verfahren richtet sich nach den 
Vorschriften des Gesetzes über das gerichtliche Ver-
fahren bei Freiheitsentziehungen. 

(3) Im Fall  des § 39 Abs. 4 hat die ersuchende 
Behörde dem Bundesgrenzschutz mit dem Ersuchen 
auch die richterliche Entscheidung über die Zulässig-
keit der Freiheitsentziehung vorzulegen. Ist eine vor-
herige richterliche Entscheidung nicht ergangen, hat 
der Bundesgrenzschutz die festgehaltene Person zu 
entlassen, wenn die ersuchende Behörde diese nicht 
übernimmt oder die richterliche Entscheidung nicht 
unverzüglich nachträglich beantragt. 

§ 41 

Behandlung festgehaltener Personen 

(1) Wird eine Person auf Grund von § 23 Abs. 3 
Satz 4, § 25 Abs. 3, § 39 oder § 43 Abs. 5 festgehalten, 
sind ihr unverzüglich der Grund dieser Maßnahme 
und die zulässigen Rechtsbehelfe bekanntzugeben. 

(2) Der festgehaltenen Person ist unverzüglich Gele-
genheit zu geben, einen Angehörigen oder eine 
Person ihres Vertrauens zu benachrichtigen, soweit 
dadurch der Zweck der Freiheitsentziehung nicht 
gefährdet wird. Der Bundesgrenzschutz hat die 
Benachrichtigung zu übernehmen, wenn die festge-
haltene Person nicht in der Lage ist, von dem Recht 
nach Satz 1 Gebrauch zu machen und die Benachrich-
tigung ihrem mutmaßlichen Willen nicht widersp richt. 
Ist die festgehaltene Person minderjährig oder ist für 
sie ein Betreuer bestellt, so ist in jedem Falle unver-
züglich derjenige zu benachrichtigen, dem die Sorge 
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für die Person oder die Be treuung der Person nach 
dem ihm übertragenen Aufgabenkreis obliegt. Die 
Benachrichtigungspflicht bei einer richterlichen Frei-
heitsentziehung bleibt unberührt. 

(3) Die festgehaltene Person soll gesondert, insbe-
sondere ohne ihre Einwilligung nicht in demselben 
Raum mit Straf- oder Untersuchungsgefangenen 
untergebracht werden. Männer und Frauen sollen 
getrennt untergebracht werden. Der festgehaltenen 
Person dürfen nur solche Beschränkungen auferlegt 
werden, die der Zweck der Freiheitsentziehung oder 
die Ordnung im Gewahrsam erfordert. 

§ 42 

Dauer der Freiheitsentziehung 

(1) Die festgehaltene Person ist zu entlassen, 

1. sobald der Grund für die Maßnahme weggefallen 
ist, 

2. wenn die Fortdauer der Freiheitsentziehung durch 
richterliche Entscheidung für unzulässig erklärt 
wird, 

3. in jedem Falle spätestens bis zum Ende des Tages 
nach dem Ergreifen, wenn nicht vorher die Fort-
dauer der Freiheitsentziehung durch richterliche 
Entscheidung angeordnet ist. 

Die Fortdauer der Freiheitsentziehung kann auf 
Grund dieses Gesetzes nur in den Fällen des § 39 
Abs. 1 Nr. 3 durch richterliche Entscheidung angeord-
net werden, wenn eine Straftat nach den §§ 125, 125 a 
des Strafgesetzbuches oder eine gemeinschaftlich 
begangene Nötigung nach § 240 des Strafgesetzbu-
ches begangen worden ist und Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, daß der Be troffene sich an  einer solchen 
Straftat beteiligt hat oder beteiligen wollte und ohne 
die Freiheitsentziehung eine Fortsetzung dieser Ver-
haltensweise zu erwarten ist. In der Entscheidung ist 
die höchstzulässige Dauer der Freiheitsentziehung zu 
bestimmen; sie darf nicht mehr als vier Tage betra-
gen. 

(2) Eine Freiheitsentziehung zum Zwecke der Fest-
stellung der Identität darf die Dauer von insgesamt 
zwölf Stunden nicht überschreiten. 

§ 43 

Durchsuchung von Personen 

(1) Der Bundesgrenzschutz kann außer in den 
Fällen des § 23 Abs. 3 Satz 5 eine Person durchsuchen, 
wenn 

1. sie nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvor-
schriften festgehalten werden kann, 

2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sie 
Sachen mit sich führt, die sichergestellt werden 
dürfen, 

3. sie sich erkennbar in einem die freie Willensbe-
stimmung ausschließenden Zustand oder sonst in 
hilfsloser Lage befindet oder 
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4. sie sich in einem Objekt im Sinne des § 23 Abs. 1 
Nr. 2 oder in dessen unmittelbarer Nähe aufhält 
und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß 
dort  Straftaten begangen werden sollen, durch die 
in oder an diesen Objekten befind liche Personen 
oder diese Objekte selbst unmittelbar gefährdet 
sind, und die Durchsuchung auf Grund der Gefähr-
dungslage oder auf die Person bezogener Anhalts-
punkte erforderlich ist. 

(2) Zur Erfüllung der Aufgaben nach § 7 kann der 
Bundesgrenzschutz ferner eine Person durchsuchen, 
wenn sie 

1. sich an einem der in § 23 Abs. 2 Nr. 1 bezeichneten 
Orte aufhält oder 

2. sich in einem Objekt im Sinne des § 23 Abs. 2 Nr. 2 
oder in dessen unmittelbarer Nähe aufhält und 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß in oder 
an diesen Objekten Straftaten begangen werden 
sollen, durch die in oder an diesen Objekten 
befindliche Personen oder diese Objekte selbst 
unmittelbar gefährdet sind, und die Durchsuchung 
auf Grund der Gefährdungslage oder auf die Per-
son bezogener Anhaltspunkte erforderlich ist. 

(3) Der Bundesgrenzschutz kann eine Person, deren 
Identität nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvor-
schriften festgestellt werden soll, nach Waffen, Explo-
sionsmitteln und anderen gefährlichen Gegenständen 
durchsuchen, wenn dies nach den Umständen zum 
Schutz des Beamten des Bundesgrenzschutzes, der 
Person selbst oder eines Dritten gegen eine Gefahr für 
Leib oder Leben erforderlich ist. 

(4) Personen dürfen nur von Personen gleichen 
Geschlechts oder von Ärzten durchsucht werden; dies 
gilt nicht, wenn die sofortige Durchsuchung zum 
Schutz gegen eine Gefahr für Leib oder Leben erfor-
derlich ist. 

(5) Die Person kann festgehalten und zur Dienst-
stelle mitgenommen werden, wenn die Durchsuchung 
auf andere Weise nicht oder nur unter erheblichen 
Schwierigkeiten durchgeführt werden kann. 

§ 44 

Durchsuchung von Sachen 

(1) Der Bundesgrenzschutz kann außer in den 
Fällen des § 23 Abs. 3 Satz 5 und Abs. 5 Satz 2 eine 
Sache durchsuchen, wenn 

1. sie von einer Person mitgeführt wird, die nach § 43 
durchsucht werden darf, 

2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sich in 
ihr eine Person befindet, die 

a) in Gewahrsam genommen werden darf, 

b) widerrechtlich festgehalten wird oder 

c) hilflos ist, 

3. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sich in 
ihr eine andere Sache befindet, die sichergestellt 
werden darf, oder 
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4. sie sich in einem Objekt im Sinne des § 23 Abs. 1 
Nr. 2 oder in dessen unmittelbarer Nähe befindet 
und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß in 
oder an diesen Objekten Straftaten begangen wer-
den sollen, durch die in oder an  diesen Objekten 
befindliche Personen oder diese Objekte selbst 
unmittelbar gefährdet sind, und die Durchsuchung 
auf Grund der Gefährdungslage oder auf die Per-
son bezogener Anhaltspunkte erforderlich ist. 

(2) Zur Erfüllung der Aufgaben nach § 7 kann der 
Bundesgrenzschutz ferner eine Sache durchsuchen, 
wenn 

1. sie sich an einem der in § 23 Abs. 2 Nr. 1 bezeich-
neten Orte befindet, 

2. sie sich in einem Objekt im Sinne des § 23 Abs. 2 
Nr. 2 oder in dessen unmittelbarer Nähe befindet 
und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß 
dort Straftaten begangen werden sollen, durch die 
in oder an diesen Objekten befindliche Personen 
oder diese Objekte selbst unmittelbar gefährdet 
sind, und die Durchsuchung auf Grund der Gefähr-
dungslage oder auf die Person bezogener Anhalts-
punkte erforderlich ist, oder 

3. es sich um ein Land-, Wasser- oder Luftfahrzeug 
handelt, in dem sich eine Person befindet, deren 
Identität nach § 23 Abs. 2 Nr. 3 festgestellt werden 
darf; die Durchsuchung kann sich auch auf die in 
dem Fahrzeug enthaltenen Sachen erstrecken. 

(3) Bei der Durchsuchung von Sachen hat der 
Inhaber der tatsächlichen Gewalt das Recht, anwe-
send zu sein. Ist er abwesend, so soll sein Vertreter 
oder ein anderer Zeuge hinzugezogen werden. Dem 
Inhaber der tatsächlichen Gewalt ist auf Verlangen 
eine Bescheinigung über die Durchsuchung und ihren 
Grund zu erteilen. 

§ 45 

Betreten und Durchsuchung von Wohnungen 

(1) Der Bundesgrenzschutz kann eine Wohnung 
ohne Einwilligung des Inhabers be treten und durch-
suchen, wenn 

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sich in 
ihr eine Person befindet, die nach § 25 Abs. 3 
vorgeführt oder nach § 39 in Gewahrsam genom-
men werden darf, 

2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sich in 
ihr eine Sache befindet, die nach § 47 Nr. 1 sicher-
gestellt werden darf, oder 

3. dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für 
Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder für 
Sachen von bedeutendem Wert erforderlich ist. 

Die Wohnung umfaßt die Wohn- und Nebenräume, 
Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräume sowie ande-
res befriedetes Besitztum. 
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(2) Während der Nachtzeit (§ 104 Abs. 3 der Straf-
prozeßordnung) ist das Be treten und Durchsuchen 
einer Wohnung nur in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 
zulässig. 

(3) Wohnungen dürfen jedoch zur Verhütung oder 
Unterbindung unerlaubter Einreise in das Bundesge-
biet jederzeit be treten werden, wenn Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, daß do rt  erfahrungsgemäß 

1. Personen Straftaten im Sinne des § 12 Abs. 1 Nr. 2 
und 3 verabreden, vorbereiten oder verüben, 

2. sich Personen verbergen, die solche Straftaten 
begangen haben, oder 

3. sich Personen ohne erforderliche Aufenthaltsge-
nehmigung treffen. 

(4) Zur Erfüllung der Aufgaben nach § 7 kann der 
Bundesgrenzschutz Wohnungen zur Abwehr drin-
gender Gefahren jederzeit be treten, wenn Tatsachen 
die Annahme rechtfertigen, daß dort erfahrungsge-
mäß 

1. Personen Straftaten verabreden, vorbereiten, ver-
üben oder 

2. sich Straftäter verbergen. 

(5) Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräume sowie 
andere Räume und Grundstücke, die der Öffentlich-
keit zugänglich sind, dürfen zum Zwecke der Gefah-
renabwehr im Rahmen der dem Bundesgrenzschutz 
zugewiesenen Aufgaben während der Arbeits-, 
Geschäfts- oder Aufenthaltszeit be treten werden. 

§ 46 

Verfahren bei der Durchsuchung 
von Wohnungen 

(1) Durchsuchungen dürfen, außer bei Gefahr im 
Verzug, nur durch den Richter angeordnet werden. 
Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk die 
Wohnung liegt. Für das Verfahren gelten die Vor-
schriften des Gesetzes über die Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. 

(2) Bei der Durchsuchung einer Wohnung hat der 
Wohnungsinhaber das Recht, anwesend zu sein. Ist er 
abwesend, so ist, wenn möglich, sein Vertreter oder 
ein erwachsener Angehöriger, Hausgenosse oder 
Nachbar hinzuzuziehen. 

(3) Dem Wohnungsinhaber oder seinem Vertreter 
ist der Grund der Durchsuchung unverzüglich be-
kanntzugeben, soweit dadurch der Zweck der Maß-
nahmen nicht gefährdet wird. 

(4) Über die Durchsuchung ist eine Niederschrift zu 
fertigen. Sie muß die verantwortliche Dienststelle, 
Grund, Zeit und Ort der Durchsuchung enthalten. Die 
Niederschrift ist von einem durchsuchenden Beamten 
und dem Wohnungsinhaber oder der zugezogenen 
Person zu unterzeichnen. Wird die Unterschrift ver-
weigert, so ist hierüber ein Vermerk aufzunehmen. 
Dem Wohnungsinhaber oder seinem Vertreter ist auf 
Verlangen eine Abschrift der Niederschrift auszuhän-
digen. 
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(5) Ist die Anfertigung der Niederschrift oder die 
Aushändigung einer Abschrift nach den besonderen 
Umständen des Falles nicht möglich oder würde sie 
den Zweck der Durchsuchung gefährden, so sind dem 
Wohnungsinhaber oder der hinzugezogenen Person 
lediglich die Durchsuchung unter Angabe der verant-
wortlichen Dienststelle sowie Zeit und Ort der Durch-
suchung schriftlich zu bestätigen. 

TEIL 4 

Ergänzende Vorschriften 

§ 47 
Sicherstellung 

Der Bundesgrenzschutz kann eine Sache sicherstel-
len, 

1. um eine gegenwärtige Gefahr abzuwehren, 

2. um den Eigentümer oder den rechtmäßigen Inha-
ber der tatsächlichen Gewalt vor Verlust oder 
Beschädigung einer Sache zu schützen oder 

3. wenn sie von einer Person mitgeführt wird, die 
nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschrif-
ten festgehalten wird, und die Sache verwendet 
werden kann, um 

a) sich zu töten oder zu verletzen, 

b) Leben oder Gesundheit anderer zu schädigen, 

c) fremde Sachen zu beschädigen oder 

d) sich oder einem anderen die Flucht zu ermög-
lichen oder zu erleichtern. 

§ 48 

Verwahrung 

(1) Sichergestellte Sachen sind in Verwahrung zu 
nehmen. Läßt die Beschaffenheit der Sachen das nicht 
zu oder erscheint die Verwahrung beim Bundesgrenz-
schutz unzweckmäßig, sind die Sachen auf andere 
geeignete Weise aufzubewahren oder zu sichern. In 
diesem Falle kann die Verwahrung auch einem Drit-
ten übertragen werden. 

(2) Dem Betroffenen ist eine Bescheinigung auszu-
stellen, die den Grund der Sicherstellung erkennen 
läßt und die sichergestellten Sachen bezeichnet. Kann 
nach den Umständen des Falles eine Bescheinigung 
nicht ausgestellt werden, so ist über die Sicherstellung 
eine Niederschrift aufzunehmen, die auch erkennen 
läßt, warum eine Bescheinigung nicht ausgestellt 
worden ist. Der Eigentümer oder der rechtmäßige 
Inhaber der tatsächlichen Gewalt ist unverzüglich zu 
unterrichten. 

(3) Wird eine sichergestellte Sache verwahrt, so hat 
der Bundesgrenzschutz nach Möglichkeit Wertmin-
derungen vorzubeugen. Das gilt nicht, wenn die 
Sache durch den Dritten auf Verlangen eines Berech-
tigten verwahrt wird. 
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(4) Die verwahrten Sachen sind zu verzeichnen und 
so zu kennzeichnen, daß Verwechslungen vermieden 
werden. 

§ 49 

Verwertung, Vernichtung 

(1) Die Verwertung einer sichergestellten Sache ist 
zulässig, wenn 

1. ihr Verderb oder eine wesentliche Wertminderung 
droht, 

2. ihre Verwahrung, Pflege oder Erhaltung mit unver-
hältnismäßig hohen Kosten oder Schwierigkeiten 
verbunden ist, 

3. sie infolge ihrer Beschaffenheit nicht so verwahrt 
werden kann, daß weitere Gefahren für die öffent-
liche Sicherheit oder Ordnung ausgeschlossen 
sind, 

4. sie nach einer Frist von einem Jahr nicht an einen 
Berechtigten herausgegeben werden kann, ohne 
daß die Voraussetzungen der Sicherstellung erneut 
eintreten würden, oder 

5. der Berechtigte sie nicht innerhalb einer ausrei-
chend bemessenen Frist abholt, obwohl ihm eine 
Mitteilung über die Frist mit dem Hinweis zuge-
stellt worden ist, daß die Sache verwertet wird, 
wenn sie nicht innerhalb der Frist abgeholt wird. 

(2) Der Betroffene, der Eigentümer und andere 
Personen, denen ein Recht an der Sache zusteht, 
sollen vor der Verwertung gehört werden. Die Anord-
nung sowie Zeit und Ort der Verwertung sind ihnen 
mitzuteilen, soweit die Umstände und der Zweck der 
Maßnahmen es erlauben. 

(3) Die Sache wird durch öffentliche Versteigerung 
verwertet; § 979 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches gilt entsprechend. Bleibt die Versteigerung 
erfolglos, erscheint sie von vornherein aussichtslos 
oder würden die Kosten der Versteigerung voraus-
sichtlich den zu erwartenden Erlös übersteigen, so 
kann die Sache freihändig verkauft werden. Der Erlös 
tritt an die Stelle der verwerteten Sache. Läßt sich 
innerhalb angemessener Frist kein Käufer finden, so 
kann die Sache einem gemeinnützigen Zweck zuge-
führt werden. 

(4) Sichergestellte Sachen können unbrauchbar 
gemacht oder vernichtet werden, wenn 

1. im Falle einer Verwertung die Gründe, die zu ihrer 
Sicherstellung berechtigten, fortbestehenden oder 
Sicherstellungsgründe erneut entstehen würden 
oder 

2. die Verwertung aus anderen Gründen nicht mög-
lich ist. 

Absatz 2 gilt entsprechend. 
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§ 50 

Herausgabe sichergestellter Sachen 
oder des Erlöses, Kosten 

(1) Sobald die Voraussetzungen für die Sicherstel-
lung weggefallen sind, sind die Sachen an  denjenigen 
herauszugeben, bei dem sie sichergestellt worden 
sind. Ist die Herausgabe an  ihn nicht möglich, können 
sie an  einen anderen herausgegeben werden, der 
seine Berechtigung glaubhaft macht. Die Herausgabe 
ist ausgeschlossen, wenn dadurch erneut die Vor-
aussetzungen für eine Sicherstellung eintreten 
würden. 

(2) Sind die Sachen verwertet worden, ist der Erlös 
herauszugeben. Ist ein Berechtigter nicht vorhanden 
oder nicht zu ermitteln, ist der Erlös nach den Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuches zu hinterle-
gen. Der Anspruch auf Herausgabe des Erlöses 
erlischt drei Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die 
Sache verwertet worden ist. 

(3) Die Kosten der Sicherstellung und Verwahrung 
fallen den nach den §§ 17 oder 18 Verantwortlichen 
zur Last. Mehrere Verantwortliche haften als Gesamt-
schuldner. Die Herausgabe der Sache kann von der 
Zahlung der Kosten abhängig gemacht werden. Ist 
eine Sache verwertet worden, können die Kosten aus 
dem Erlös gedeckt werden. Die Kosten können im 
Verwaltungsvollstreckungsverfahren beigetrieben 
werden. 

(4) § 983 des Bürgerlichen Gesetzbuches bleibt 
unberührt. 

ABSCHNITT 3 

Schadensausgleich 

§ 51 

Zum Ausgleich verpflichtende Tatbestände 

(1) Erleidet jemand 

1. infolge einer rechtmäßigen Inanspruchnahme 
nach § 20 Abs. 1 oder 

2. durch eine Maßnahme auf Grund des § 62 Abs. 1 

einen Schaden, so ist ihm ein angemessener Aus-
gleich zu gewähren. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn jemand 

1. infolge einer rechtswidrigen Maßnahme oder 

2. als unbeteiligter Dritter 

bei der Erfüllung von Aufgaben des Bundesgrenz-
schutzes einen Schaden erleidet. 

(3) Der Ausgleich des Schadens wird auch Personen 
gewährt, 

1. die mit Zustimmung der zuständigen Behörde 
freiwillig bei der Erfüllung von Aufgaben des 
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Bundesgrenzschutzes mitgewirkt oder Sachen zur 
Verfügung gestellt haben, 

2. die nach § 63 Abs. 2 zu Hilfspolizeibeamten bestellt 
worden sind 

und dadurch einen Schaden erlitten haben. 

(4) Weitergehende Ersatzansprüche, insbesondere 
aus Amtspflichtverletzung, bleiben unberührt. 

§ 52 

Inhalt, Art und Umfang des Ausgleichs 

(1) Der Ausgleich nach § 51 wird grundsätzlich nur 
für Vermögensschaden gewährt. Für entgangenen 
Gewinn, der über den Ausfall des gewöhnlichen 
Verdienstes oder Nutzungsentgeltes hinausgeht, und 
für Nachteile, die nicht in unmittelbarem Zusammen-
hang mit der behördlichen Maßnahme stehen, ist 
ein Ausgleich nur zu gewähren, wenn und soweit 
dies zur Abwendung unbilliger Härten geboten er-
scheint. 

(2) Bei einer Verletzung des Körpers oder der 
Gesundheit oder bei einer Freiheitsentziehung ist 
auch der Schaden, der nicht Vermögensschaden ist, 
angemessen auszugleichen. 

(3) Der Ausgleich wird in Geld gewährt. Hat die zum 
Ausgleich verpflichtende Maßnahme die Aufhebung 
oder Minderung der Erwerbsfähigkeit oder eine Ver-
mehrung der Bedürfnisse oder den Verlust oder die 
Beeinträchtigung eines Rechtes auf Unterhalt zur 
Folge, so ist der Ausgleich durch Entrichtung einer 
Rente zu gewähren. § 760 des Bürgerlichen Gesetz-
buches ist anzuwenden. Statt der Rente kann eine 
Abfindung in Kapital verlangt werden, wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt. Der Anspruch wird nicht 
dadurch ausgeschlossen, daß ein anderer dem 
Geschädigten Unterhalt zu gewähren hat. 

(4) Stehen dem Geschädigten Ansprüche gegen 
Dritte zu, so ist, soweit diese Ansprüche nach dem 
Inhalt und Umfang dem Ausgleichsanspruch entspre-
chen, der Ausgleich nur gegen Abtretung dieser 
Ansprüche zu gewähren. 

(5) Bei der Bemessung des Ausgleiches sind alle 
Umstände zu berücksichtigen, insbesondere Art und 
Vorhersehbarkeit des Schadens und ob der Geschä-
digte oder sein Vermögen durch die Maßnahme der 
Behörde geschützt worden ist. Haben Umstände, die 
der Geschädigte zu vertreten hat, auf die Entstehung 
oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt, so 
hängt die Verpflichtung zum Ausgleich sowie der 
Umfang des Ausgleichs insbesondere davon ab, 
inwieweit der Schaden vorwiegend von dem Geschä-
digten oder durch die Behörde verursacht worden 
ist. 
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§ 53 

Ausgleich im Todesfall 

(1) Im Falle der Tötung sind im Rahmen des § 52 
Abs. 5 die Kosten der Bestattung demjenigen auszu-
gleichen, dem die Verpflichtung obliegt, diese Kosten 
zu tragen. 

(2) Stand der Getötete zur Zeit der Verletzung zu 
einem Dritten in einem Verhältnis, auf Grund dessen 
er diesem gegenüber kraft Gesetzes unterhaltspflich-
tig war oder unterhaltspflichtig werden konnte, und ist 
dem Dritten infolge der Tötung das Recht auf den 
Unterhalt entzogen, so kann der Dritte im Rahmen des 
§ 52 Abs. 5 insoweit einen angemessenen Ausgleich 
verlangen, als der Getötete während der mutmaßli-
chen Dauer seines Lebens zur Gewährung des Unter-
halts verpflichtet gewesen wäre. § 52 Abs. 3 Satz 3 
bis 5 ist entsprechend anzuwenden. Der Ausgleich 
kann auch dann verlangt werden, wenn der Dritte zur 
Zeit der Verletzung gezeugt, aber noch nicht geboren 
war. 

§ 54 

Verjährung des Ausgleichsanspruches 

Der Anspruch auf den Ausgleich verjährt in drei 
Jahren von dem Zeitpunkt an, in welchem der 
Geschädigte, im Fa lle des § 53 der Anspruchsberech-
tigte, von dem Schaden und dem zum Ausgleich 
Verpflichteten Kenntnis erlangt, ohne Rücksicht auf 
diese Kenntnis in dreißig Jahren von dem Eintritt des 
schädigenden Ereignisses an. 

§ 55 

Ausgleichspflichtiger, Ersatzansprüche 

(1) Ausgleichspflichtig ist die Bundesrepublik 
Deutschland. Dies gilt auch für Amtshandlungen eines 
Beamten der Polizei des Landes gemäß § 64 Abs. 1. 

(2) Die Bundesrepublik Deutschl and kann von den 
nach den §§ 17 und 18 verantwortlichen Personen 
Ersatz ihrer Aufwendungen verlangen, wenn sie auf 
Grund des § 51 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2 oder Abs. 3 einen 
Ausgleich gewährt hat. Sind mehrere Personen 
nebeneinander verantwortlich, so haften sie als 
Gesamtschuldner. 

(3) Wurde ein Ausgleich auf Grund einer Amtshand-
lung eines Beamten der Polizei des L andes gemäß § 64 
Abs. 1 nur wegen der Art  und Weise der Durchfüh-
rung einer Maßnahme gewährt, so kann die Bundes-
republik Deutschland von dem Land, in dessen Dienst 
der Beamte steht, Ersatz ihrer Aufwendungen verlan-
gen, es sei denn, daß sie selbst die Verantwortung für 
die Art und Weise der Durchführung trägt. 

§ 56 

Rechtsweg 

Für Ansprüche auf Schadenausgleich ist der 
ordentliche Rechtsweg, für Ansprüche auf Aufwen-
dungsersatz nach § 55 Abs. 2 und 3 der Verwaltungs-
rechtsweg gegeben. 
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ABSCHNITT 4 

Organisation und Zuständigkeiten 

§ 57 

Bundesgrenzschutzbehörden 

(1) Bundesgrenzschutzbehörden sind die Grenz-
schutzpräsidien, die Grenzschutzdirektion, die 
Grenzschutzschule und die Grenzschutz- und Bahn-
polizeiämter. 

(2) Die Grenzschutzpräsidien als Mittelbehörden 
und die ihnen unterstehenden Grenzschutz- und 
Bahnpolizeiämter als Unterbehörden erfüllen in ihren 
Zuständigkeitsbereichen die von ihnen wahrzuneh-
menden Aufgaben des Bundesgrenzschutzes. Den 
Grenzschutzpräsidien sind Verbände und Einheiten 
zugeordnet. Die Grenzschutzpräsidien unterstehen 
dem Bundesministerium des Innern unmittelbar. 

(3) Die Grenzschutzdirektion erfüllt zentral wahrzu-
nehmende Aufgaben des Bundesgrenzschutzes. Sie 
unterstützt insbesondere die in Absatz 2 bezeichneten 
Bundesgrenzschutzbehörden in überregionalen An-
gelegenheiten durch 

1. Sammlung und Auswertung von Nachrichten und 
Unterlagen, 

2. Entwicklung von Konzeptionen für die Erfüllung 
der Aufgaben des Bundesgrenzschutzes nach den 
§§ 2 bis 4, 

3. Koordinierung und Steuerung der polizeilichen 
Aufgaben auf dem Gebiet der Strafverfolgung nach 
§ 12, 

4. Wahrnehmung des dienstlichen Verkehrs mit aus-
ländischen oder zwischenstaatlichen Stellen, so-
weit nicht in einer Rechtsvorschrift des Bundes 
etwas anderes bestimmt ist. 

Die Grenzschutzdirektion untersteht dem Bundesmi-
nisterium des Innern unmittelbar. 

(4) Die Grenzschutzschule ist die zentrale Aus- und 
Fortbildungsstätte des Bundesgrenzschutzes. Sie un-
tersteht dem Bundesministerium des Innern unmittel-
bar. 

(5) Zahl und Sitz der Bundesgrenzschutzbehörden 
bestimmt das Bundesministerium des Innern, den Sitz 
nach Anhörung des beteiligten Landes. 

(6) Die zahlenmäßige Stärke des Bundesgrenz-
schutzes ergibt sich aus dem Haushaltsplan. 

§ 58 

Sachliche und örtliche Zuständigkeit 

(1) Das Bundesministerium des Innern regelt durch 
Rechtsverordnung die sachliche und örtliche Zu- 
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§ 57 

Bundesgrenzschutzbehörden 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) Die Grenzschutzdirektion erfüllt zentral wahrzu-
nehmende Aufgaben des Bundesgrenzschutzes. Sie 
unterstützt insbesondere die in Absatz 2 bezeichneten 
Bundesgrenzschutzbehörden in überregionalen An-
gelegenheiten durch 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. Koordinierung und Steuerung der Wahrnehmung 
der polizeilichen Aufgaben auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung nach § 12, 

4. unverändert 

Die Grenzschutzdirektion untersteht dem Bundesmi-
nisterium des Innern unmittelbar. 

(4) unverändert 

(5) unverändert 

(6) unverändert 

§ 58 

unverändert 
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ständigkeit der einzelnen Bundesgrenzschutzbe-
hörden. 

(2) Beamte des Bundesgrenzschutzes können Amts-
handlungen im gesamten Zuständigkeitsbereich des 
Bundesgrenzschutzes vornehmen. Sie sollen in der 
Regel im Zuständigkeitsbereich ihrer Behörde tätig 
werden. 

(3) Beamte des Bundesgrenzschutzes können die 
Verfolgung eines Flüchtigen auch über die in § 1 
Abs. 7 und § 6 bezeichneten räumlichen Zuständig-
keitsbereiche des Bundesgrenzschutzes hinaus fort-
setzen und den Flüchtigen ergreifen. 

§ 59 

Einzeldienstliche und verbandspolizeiliche 
Aufgabenwahrnehmung 

(1) Die Grenzschutzpräsidien setzen Kräfte der 
Verbände und Einheiten des Bundesgrenzschutzes 
vornehmlich für Maßnahmen ein, die den Einsatz 
geschlossener Verbände oder Einheiten erfordern. 

(2) Die Grenzschutz- und Bahnpolizeiämter nehmen 
ihre Aufgaben grundsätzlich einzeldienstlich wahr. 
Erfordert die Abwehr einer Gefahr im Zuständigkeits-
bereich der Grenzschutz- und Bahnpolizeiämter den 
Einsatz geschlossener Verbände oder Einheiten, sind 
die erforderlichen Maßnahmen im Benehmen mit der 
Polizei des Landes zu treffen. 

§ 60 

Einsatz von Hubschraubern 

Der Bundesgrenzschutz verfügt nach Maßgabe des 
Haushaltsplans über Hubschrauber als polizeiliches 
Einsatz- und Transportmittel sowie zur Beförderung 
von Mitgliedern der Verfassungsorgane des Bundes, 
Angehörigen der Bundesregierung und deren Gästen. 
Das Bundesministerium des Innern bestimmt durch 
Verwaltungsvorschrift Voraussetzungen und Verfah-
ren für die Beförderung von Personen durch Hub-
schrauber des Bundesgrenzschutzes, soweit es sich 
nicht um die Verwendung von Hubschraubern als 
polizeiliches Einsatz- und Transportmittel handelt. 

§ 61 

Grenzübergangsstellen, Grenzerlaubnis 

(1) Das Bundesministerium des Innern entscheidet 
im Benehmen mit dem Bundesministerium der Finan-
zen über die Zulassung und Schließung von Grenz-
übergangsstellen. Es gibt diese Entscheidungen im 
Bundesanzeiger bekannt. 

(2) Die Grenzschutzämter setzen im Benehmen mit 
der Oberfinanzdirektion die Verkehrsstunden für die 
einzelnen Grenzübergangsstellen entsprechend dem 
Verkehrsbedürfnis fest und machen sie durch Aus-
hang an  der Grenzübergangsstelle bekannt. 

(3) Die Grenzschutzämter können Personen oder 
Personengruppen die Erlaubnis erteilen, die Grenze 
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unverändert 

§ 60 

unverändert 

§ 61 

unverändert 
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außerhalb der zugelassenen Grenzübergangsstellen, 
außerhalb der festgesetzten Verkehrsstunden oder 
mit anderen als den zugelassenen Verkehrsarten zu 
überschreiten, wenn ein besonderes Bedürfnis dafür 
besteht und öffentliche Belange nicht entgegenste-
hen. Die Grenzerlaubnis kann unter Bedingungen 
erteilt und auch nachträglich mit Auflagen versehen 
und befristet werden; sie kann jederzeit widerrufen 
werden. 

(4) Soweit ein Land im Einvernehmen mit dem Bund 
Aufgaben des grenzpolizeilichen Einzeldienstes mit 
eigenen Kräften wahrnimmt, kann in der Vereinba-
rung gemäß § 2 Abs. 3 bestimmt werden, daß Behör-
den oder Dienststellen der Polizei des Landes anstelle 
der Grenzschutzämter nach Absatz 2 und 3 tätig 
werden. 

(5) Soweit der Zollverwaltung Aufgaben nach § 2 
durch Rechtsverordnung nach § 68 Abs. 1 zur Aus-
übung übertragen sind, kann in der Rechtsverord-
nung bestimmt werden, daß Behörden der Zollverwal-
tung anstelle der Grenzschutzämter nach Absatz 3 
tätig werden. 

§ 62 

Unterstützungspflichten 

(1) Der Bundesgrenzschutz kann, soweit es zur 
Wahrnehmung seiner Aufgaben nach § 2 erforderlich 
ist, 

1. Grundstücke mit Ausnahme von Gebäuden betre-
ten und befahren, 

2. verlangen, daß Grundstückseigentümer und 
-besitzer einen Grenzpfad freilassen, an Einfrie-
dungen Durchlässe oder Übergänge einrichten, 
Wassergräben überbrücken oder das Anbringen 
von Grenzmarkierungen oder Warnhinweisen dul-
den, 

3. auf eigene Kosten Grenzmarkierungen oder Wa rn
-hinweise setzen, Grenzpfade, Durchlässe, Über-

gänge oder Brücken einrichten oder verbessern. 

(2) Die im grenzüberschreitenden Reiseverkehr täti-
gen Verkehrsunternehmen sowie die Be treiber von 
Unternehmen, auf deren Betriebsgelände der Bun-
desgrenzschutz Aufgaben nach den §§ 2 bis 4 wahr-
zunehmen hat, sind verpflichtet, 

1. den mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben 
betrauten Beamten den Zutritt zu ihren Anlagen 
und Beförderungsmitteln unentgeltlich zu gestat-
ten, 

2. sie bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben unent-
geltlich zu befördern, 

3. den für die Wahrnehmung dieser Aufgaben zustän-
digen Dienststellen Fahr- und Flugpläne sowie die 
tatsächlichen Verkehrsbewegungen rechtzeitig 
und unentgeltlich mitzuteilen. 

(3) Die in Absatz 2 genannten Unternehmen stellen 
den für die Wahrnehmung der Aufgaben nach den 
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§§ 2 bis 4 zuständigen Dienststellen des Bundesgrenz-
schutzes die erforderlichen Diensträume sowie Park-
plätze für die Dienstkraftfahrzeuge zur Verfügung 
und halten diese Einrichtungen in gutem Zustand. Der 
Bundesgrenzschutz vergütet den Unternehmen auf 
Antrag ihre Selbstkosten, soweit sie diese Einrichtun-
gen nicht ohnehin benötigen. Soweit ein Aufwand 
über das Maß hinausgeht, das für Einrichtungen des 
Bundesgrenzschutzes üblich ist, wird er nicht ver-
gütet. 

(4) Der Bundesgrenzschutz kann von den in Ab-
satz 2 genannten Unternehmen weitere Einrichtun-
gen und Leistungen verlangen, die mit der Wahrneh-
mung von Aufgaben des Bundesgrenzschutzes nach 
den §§ 2 bis 4 zusammenhängen und die ihnen nach 
den Umständen zugemutet werden können. § 19 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2. Halbsatz des Luftverkehrsgeset-
zes bleibt unberührt. Die in Absatz 2 genannten 
Unternehmen können dafür Vergütung ihrer Selbst-
kosten verlangen. 

(5) Für die vom Bundesgrenzschutz zu zahlende 
Vergütung kann eine Pauschale vereinbart werden. 

(6) Verkehrsverwaltungen des Bundes gelten als 
Unternehmen im Sinne der vorstehenden Absätze. 

§ 63 

Vollzugsdienst, Hilfspolizeibeamte 

(1) Tätigkeiten des Vollzugsdienstes im Bundes-
grenzschutz sind in der Regel Polizeivollzugsbeamten 
zu übertragen. 

(2) Der Bundesgrenzschutz kann geeignete Perso-
nen zur Wahrnehmung bestimmter Aufgaben 

1. bei der Überwachung der Grenzen und bei der 
Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs (§ 2 
Abs. 2 Nr. 1 und 2), 

2. bei der Abwehr von Gefahren auf dem Gebiet der 
Bahnanlagen der Eisenbahnen des Bundes (§ 3), 

3. zum Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit des 
Luftverkehrs (§ 4) oder 

4. zum Schutz von Verfassungsorganen des Bundes 
und Bundesministerien (§ 5) sowie zur Sicherung 
von Einrichtungen des Bundesgrenzschutzes (§ 1 
Abs. 3) 

zu Hilfspolizeibeamten bestellen, soweit hierfür ein 
Bedürfnis besteht. Die Bestellung kann jederzeit 
widerrufen werden. 

(3) Die Hilfspolizeibeamten haben im Rahmen der 
ihnen übertragenen Aufgaben die Befugnisse von 
Beamten des Bundesgrenzschutzes. Sie sind jedoch 
nicht befugt, unmittelbaren Zwang nach den §§ 9 
bis 14 des Gesetzes über den unmittelbaren Zwang 
bei Ausübung öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbe-
amte des Bundes anzuwenden. 

(4) Das Bundesministerium des Innern bestimmt die 
für die Aufsicht über die Hilfspolizeibeamten und ihre 
Bestellung zuständigen Bundesgrenzschutzbehör-
den. 
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§ 64 

Amtshandlungen von Polizeivollzugsbeamten 
der Länder sowie von Vollzugsbeamten 

anderer Bundesbehörden oder anderer Staaten 
im Zuständigkeitsbereich des Bundesgrenzschutzes 

(1) Polizeivollzugsbeamte eines Landes können 
Amtshandlungen zur Wahrnehmung von Aufgaben 
des Bundesgrenzschutzes vornehmen 

1. auf Anforderung oder mit Zustimmung der zustän-
digen Bundesgrenzschutzbehörde, 

2. zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr, zur Ver-
folgung von Straftaten im Sinne des § 12 Abs.1 auf 
frischer Tat sowie zur Verfolgung und Wiederer-
greifung von aus dem Gewahrsam des Bundes-
grenzschutzes Entwichenen, wenn die zuständige 
Bundesgrenzschutzbehörde die erforderlichen 
Maßnahmen nicht rechtzeitig treffen kann. 

In den Fällen der Nummer 2 ist die zuständige 
Bundesgrenzschutzbehörde unverzüglich zu unter-
richten. 

(2) Werden Polizeivollzugsbeamte eines Landes 
nach Absatz 1 tätig, haben sie dieselben Befugnisse 
wie der Bundesgrenzschutz. Ihre Maßnahmen gelten 
als Maßnahmen des Bundesgrenzschutzes. Sie unter-
liegen insoweit den Weisungen der zuständigen Bun-
desgrenzschutzbehörde. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Vollzugsbeamte 
anderer Bundesbehörden entsprechend. 

(4) Vollzugsbeamte anderer Staaten mit polizeili-
chen Aufgaben können im Zuständigkeitsbereich des 
Bundesgrenzschutzes Amtshandlungen vornehmen, 
soweit völkerrechtliche Vereinbarungen dies vorse-
hen. Die Ausübung hoheitlicher Befugnisse durch 
Vollzugsbeamte anderer Staaten nach Satz 1 ist nur 
auf Grund eines völkerrechtlichen Vertrages, der der 
Mitwirkung der gesetzgebenden Körperschaften ge-
mäß Artikel 59 Abs. 2 des Grundgesetzes bedarf, 
zulässig. Vollzugsbeamte anderer Staaten der Euro-
päischen Union können im Einvernehmen mit den 
zuständigen Stellen des anderen Staates nach Maß-
gabe der für die Bestellung von Hilfspolizeibeamten 
geltenden Vorschriften des § 63 Abs. 2 bis 4 mit 
Aufgaben des Vollzugsdienstes im Bundesgrenz-
schutz betraut werden. 

§ 65 
Amtshandlungen von Beamten 

des Bundesgrenzschutzes im Zuständigkeitsbereich 
eines Landes oder Tätigkeiten in anderen Staaten 

(1) Polizeivollzugsbeamte des Bundesgrenzschut-
zes dürfen im Zuständigkeitsbereich eines L andes 
tätig werden, wenn das jewei lige Landesrecht es 
vorsieht. 

(2) Polizeivollzugsbeamte des Bundesgrenzschut-
zes dürfen außerhalb der Bundesrepublik Deutsch- 
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land tätig werden, soweit völkerrechtliche Vereinba-
rungen dies vorsehen oder das Bundesministerium 
des Innern im Einvernehmen mit den zuständigen 
Stellen des anderen Staates einer Tätigkeit von Beam-
ten des Bundesgrenzschutzes im Ausland allgemein 
oder im Einzelfall zustimmt. 

§ 66 

Amtshandlungen von Beamten der Zollverwaltung 
im Zuständigkeitsbereich des Bundesgrenzschutzes 

(1) Das Bundesministerium des Innern kann im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium der 
Finanzen Beamte der Zollverwaltung mit der Wahr-
nehmung von Aufgaben der polizeilichen Kontrolle 
des grenzüberschreitenden Verkehrs (§ 2 Abs. 2 Nr. 2) 
an einzelnen Grenzübergangsstellen be trauen, so-
weit dadurch die Abfertigung des grenzüberschrei-
tenden Reiseverkehrs vereinfacht wird. 

(2) Nehmen Beamte der Zollverwaltung Aufgaben 
nach Absatz 1 wahr, so haben sie dieselben Befug-
nisse wie Beamte des Bundesgrenzschutzes. Ihre 
Maßnahmen gelten als Maßnahmen des Bundes-
grenzschutzes. Das Bundesministerium des Innern 
und die nachgeordneten Bundesgrenzschutzbehör-
den üben ihnen gegenüber insoweit die Fachaufsicht 
aus. 

§ 67 

Amtshandlungen von Beamten 
des Bundesgrenzschutzes im Zuständigkeitsbereich 

der Zollverwaltung 

(1) Das Bundesministerium der Finanzen kann im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium des 
Innern Beamte des Bundesgrenzschutzes mit der 
Wahrnehmung von Aufgaben der Zollverwaltung an 
einzelnen Grenzzollstellen be trauen, soweit dadurch 
die Abfertigung des grenzüberschreitenden Reisever-
kehrs vereinfacht wird. 

(2) Nehmen Beamte des Bundesgrenzschutzes Auf-
gaben nach Absatz 1 wahr, so haben sie dieselben 
Befugnisse wie Beamte der Zollverwaltung. Ihre Maß-
nahmen gelten als Maßnahmen der Zollverwaltung. 
Das Bundesministerium der Finanzen und die nach-
geordneten Zolldienststellen üben ihnen gegenüber 
insoweit die Fachaufsicht aus. 

§68 

Wahrnehmung von Aufgaben 
durch die Zollverwaltung 

Das Bundesministerium des Innern kann im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen 
durch Rechtsverordnung auf die Zollverwaltung zur 
Ausübung übertragen 

1. die polizeiliche Kontrolle des grenzüberschreiten-
den Verkehrs (§ 2 Abs. 2 Nr. 2) an einzelnen 
Grenzübergangsstellen, 

2. sonstige Aufgaben nach § 2. 

Nimmt die Zollverwaltung Aufgaben nach Satz 1 
wahr, gilt § 66 Abs. 2 entsprechend. 
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ABSCHNITT 5 

Schlußbestimmungen 

§ 69 

Verwaltungsvorschriften 

Das Bundesministerium des Innern erläßt die zur 
Durchführung dieses Gesetzes im Bereich der Bun-
desverwaltung erforderlichen allgemeinen Verwal-
tungsvorschriften. 

§ 70 

Einschränkung von Grundrechten 

Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit 
(Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes), der 
Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des 
Grundgesetzes) und der Freizügigkeit (Artikel 11 
Abs. 1 des Grundgesetzes) werden nach Maßgabe 
dieses Gesetzes eingeschränkt. Das Grundrecht der 
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des 
Grundgesetzes) wird durch die §§ 45 und 46 einge-
schränkt. 

Artikel 2 

Folgeänderungen 

§ 1 
BGS-Zoll-Verordnung 

Die Verordnung über die Übertragung von Grenz-
schutzaufgaben auf die Zollverwaltung vom 25. März 
1975 (BGBl. I S. 1068), zuletzt geändert durch die 
Verordnung vom 25. November 1985 (BGBl. I S. 2118), 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 wird 

a) in Nummer 1 der Klammerhinweis „(§ 2 Nr. 1 
des Bundesgrenzschutzgesetzes)" durch den 
Klammerhinweis „(§ 2 Abs. 2 Nr. 1 des Bundes-
grenzschutzgesetzes)" ersetzt, 

b) in Nummer 2 der Klammerhinweis „ (§ 2 Nr. 2 
des Bundesgrenzschutzgesetzes)" durch den 
Klammerhinweis „ (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 des Bundes-
grenzschutzgesetzes)" ersetzt, 

c) in Nummer 3 der Klammerhinweis „ (§ 2 Nr. 3 
des Bundesgrenzschutzgesetzes)" durch den 
Klammerhinweis „(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 des Bundes-
grenzschutzgesetzes)" ersetzt sowie 

d) der Klammerhinweis „(§ 1 Nr. 1 des Bundes-
grenzschutzgesetzes)" durch den Klammerhin-
weis „(§ 2 Abs. 1 des Bundesgrenzschutzgeset-
zes)" ersetzt. 

2. In § 7 wird 

a) in Absatz 1 der Klammerhinweis „(§§ 10 bis 33)" 
durch den Klammerhinweis „(§§ 13 bis 50)" 
ersetzt sowie 
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b) in Absatz 2 der Klammerhinweis „(§ 62 Abs. 3 
;atz 3 des Bundesgrenzschutzgesetzes) " durch 
den Klammerhinweis „(§ 67 Abs. 2 Satz 3 des 
Bundesgrenzschutzgesetzes)" ersetzt. 

§2 

BAföG-Einkommensverordnung 

Die BAföG-Einkommensverordnung vom 5. Ap ril 
1988 (BGBl. I S. 505), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 11. Juni 1992 (BGBl. I S. 1022), wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 1 Nr. 5 werden die Wörter „dem Zivildienstge-
setz (§ 78) und dem Bundesgrenzschutzgesetz 
(§ 59)" durch die Wörter „§ 78 des Zivildienstge-
setzes und § 59 des Bundesgrenzschutzgesetzes 
vom 18. August 1972 (BGBl. I S. 1834), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom ... (einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle dieses Geset-
zes) geändert worden ist," ersetzt. 

2. In § 2 Nr. 1 werden die Wörter „dem Zivildienstge-
setz (§ 35), dem Bundesgrenzschutzgesetz (§ 59)" 
durch die Wörter „ § 35 des Zivildienstgesetzes, § 59 
des Bundesgrenzschutzgesetzes vom 18. August 
1972 (BGBl. I S. 1834), das zuletzt durch Artikel 3 
des Gesetzes vom ... (einsetzen: Ausfertigungsda-
tum und Fundstelle dieses Gesetzes) geändert 
worden ist," ersetzt. 

§3 

Bundespersonalvertretungsgesetz 

In § 85 Abs. 3 des Bundespersonalvertretungsgeset-
zes vom 15. März 1974 (BGBl. I S. 693), das zuletzt 
durch Artikel 3 Nr. 5 des Gesetzes vom 16. Januar 
1991 (BGBl. I S. 47) geändert worden ist, werden nach 
den Wörtern „§ 49 Abs. 1 des Bundesgrenzschutzge-
setzes" die Wörter „vom 18. August 1972 (BGBl. I 
S. 1834), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
... (einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle 
dieses Gesetzes) geändert worden ist," eingefügt. 

§4 

Betäubungsmittelgesetz 

§ 21 Abs. 2 des Betäubungsmittelgesetzes vom 
28. Juli 1981 (BGBl. I S. 681, 1187), das zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 23. Dezember 1992 
(BGBl. I S. 2483) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. In Satz 1 werden die Worte „die der Grenzschutz-
direktion unterstellten Beamten des Bundesgrenz-
schutzes" durch die Worte „die Beamten des Bun-
desgrenzschutzes, die mit Aufgaben des Grenz-
schutzes nach § 2 des Bundesgrenzschutzgesetzes 
betraut sind," ersetzt. 

2. In Satz 2 wird die Verweisung „§ 67 Abs. 2 des 
Bundesgrenzschutzgesetzes vom 18. August 1972 
(BGBl. I S. 1834) " durch die Verweisung „ § 66 
Abs. 2 des Bundesgrenzschutzgesetzes" ersetzt. 

3. Satz 3 wird gestrichen. 
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§5 

Bundeskriminalamtgesetz 

In § 9 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über die Einrich-
tung eines Bundeskriminalpolizeiamtes (Bundeskri-
minalamtes) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 29. Juni 1973 (BGBl. I S. 704), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Oktober 1993 (BGBl. I 
S. 1770) geändert worden ist, wird die Verweisung 
„§§ 10 bis 32 des Bundesgrenzschutzgesetzes" durch 
die Verweisung „§§ 14 bis 50 des Bundesgrenzschutz-
gesetzes" ersetzt. 

§6 

Wohngeldgesetz 

In § 14 Abs. 1 Nr. 16 des Wohngeldgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 1993 
(BGBl. I S. 183) werden nach den Wörtern „des 
Bundesgrenzschutzgesetzes" die Wörter „vom 
18. August 1972 (BGBl. I S. 1834), das zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom ... (einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle dieses Gesetzes) geän-
dert worden ist, " eingefügt. 

§7 

Wehrpflichtgesetz 

In § 42 a des Wehrpflichtgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. Juni 1986 (BGBl. I S. 879), 
das zuletzt durch Artikel 2 Nr. 10 des Gesetzes vom 
20. Dezember 1991 (BGBl. I S. 2317) geändert worden 
ist, werden nach den Wörtern „dem Bundesgrenz-
schutzgesetz" die Wörter „vom 18. August 1972 
(BGBl. I S. 1834), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom ... (einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle dieses Gesetzes) geändert worden ist, " 
eingefügt. 

§8 

Waffengesetz 

In § 27 Abs. 6 Satz 2 des Waffengesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 8. März 1976 
(BGBl. I  S. 432), das zuletzt durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 15. Juli 1993 (BGBl. II S. 1010) geändert 
worden ist, wird der Klammerhinweis „(§ 1 Nr. 1, § 63 
Abs. 1 des Bundesgrenzschutzgesetzes)" durch den 
Klammerhinweis „ (§ 2 Abs. 1 und 3 des Bundesgrenz-
schutzgesetzes)" ersetzt. 

§9 

Sprengstoffgesetz 

In § 15 Abs. 5 Satz 2 des Sprengstoffgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 
(BGBl. I  S. 577), das zuletzt durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 28. Juni 1990 (BGBl. I S. 1221) geändert 
worden ist, wird der Klammerhinweis „(§ 1 Nr. 1, § 63 
Abs. 1 des Bundesgrenzschutzgesetzes) " durch den 
Klammerhinweis „(§ 2 Abs. 1 und 3 des Bundesgrenz-
schutzgesetzes)" ersetzt. 
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§ 10 

Bundesversorgungsgesetz 

§ 16 g Abs. 1 Satz 1 des Bundesversorgungsgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Januar 
1982 (BGBl. I S. 21), das zuletzt durch Artikel 11 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 1992 (BGBl. I S. 2094) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Wörter „dem Bundesgrenzschutzgesetz oder" 
sowie „des § 59 des Bundesgrenzschutzgesetzes 
oder" werden gestrichen. 

2. Nach den Wörtern „dem Zivildienstgesetz" werden 
die Wörter „oder dem Bundesgrenzschutzgesetz 
vom 18. August 1972 (BGBl. I S. 1834), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom ... (einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle dieses Geset-
zes) geändert worden ist," eingefügt. 

3. Nach den Wörtern „der §§ 47, 47a des Zivildienst-
gesetzes" werden die Wörter „oder des § 59 des 
Bundesgrenzschutzgesetzes vom 18. August 1972 
(BGBl. I S. 1834), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom ... (einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle dieses Gesetzes) geändert worden 
ist,"  eingefügt. 

§11 

Fahrzeugregisterverordnung 

§ 12 Abs. 1 Satz 2 der Fahrzeugregisterverordnung 
vom 20. Oktober 1987 (BGBl. I S. 2305), die zuletzt 
durch Artikel 4 der Verordnung vom 24. Ap ril 1992 
(BGBl. I S. 965) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. In Nummer 1 werden die Wörter „die mit der 
polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden 
Verkehrs oder mit der Wahrnehmung von Aufga-
ben nach § 4 des Bundesgrenzschutzgesetzes 
beauftragten Dienststellen des Bundes" durch die 
Wörter „den Bundesgrenzschutz" ersetzt. 

2. In Nummer 2 werden vor den Wörtern „die Zollfahn-
dungsdienststellen" die Wörter „die mit Aufgaben 
nach § 2 des Bundesgrenzschutzgesetzes betrauten 
Stellen der Zollverwaltung und" eingefügt. 

§ 12 

Luftverkehrsgesetz 

Dem § 31 Abs. 2 Nr. 19 des Luftverkehrsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 
1981 (BGBl. I S. 61), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 23. Juli 1992 (BGBl. I S. 1370) geändert 
worden ist, wird folgender Satz angefügt: 

„Das Bundesministerium des Innern macht die Über-
nahme von Aufgaben zum Schutz vor Ang riffen auf 
die Sicherheit des Luftverkehrs in bundeseigene Ver-
waltung sowie die zuständigen Bundesgrenzschutz-
behörden im Bundesanzeiger bekannt." 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 
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Entwurf 

§ 13 

Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 

Die auf Artikel 2 beruhenden Teile der dort geän-
derten Rechtsverordnungen können auf Grund der 
jeweils einschlägigen Ermächtigung durch Rechtsver-
ordnung geändert werden. 

Artikel 3 

Inkrafttreten, 
Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am ... (einsetzen: Datum des 
ersten Tages des auf die Verkündung folgenden 
Kalendermonats) in Kraft. Gleichzeitig treten die §§ 1 
bis 47 und die §§ 62 bis 74 des Gesetzes über den 
Bundesgrenzschutz vom 18. August 1972 (BGBl. I 
S. 1834), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
zur Übertragung der Aufgaben der Bahnpolizei und 
der Luftsicherheit auf den Bundesgrenzschutz vom 23. 
Januar 1992 (BGBl. I S. 178), außer Kraft. Die Vor-
schriften der §§ 48 bis 61 des Gesetzes über den 
Bundesgrenzschutz vom 18. August 1972 sind nur 
anwendbar, wenn der Deutsche Bundestag zuvor 
durch Beschluß zugestimmt hat. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

Artikel 3 

Inkrafttretens-, Außerkrafttretens- 

 

und Anwendungsbestimmungen 

(1) Dieses Gesetz tritt am ... (einsetzen: Datum des 
ersten Tages des auf die Verkündung folgenden 
Kalendermonats) in Kraft. Gleichzeitig treten die §§ 1 
bis 47 und die §§ 62 bis 74 des Gesetzes über den 
Bundesgrenzschutz vom 18. August 1972 (BGBl. I 
S. 1834), das zuletzt durch Artikel 6 Abs. 5 Nr. 1 des 
Gesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378) 
geändert worden ist, außer Kraft. 

(2) Die §§ 48 bis 61 des Gesetzes über den Bundes-
grenzschutz in der in Absatz 1 bezeichneten Fassung 
sind nur anwendbar, wenn der Deutsche Bundestag 
zuvor durch Beschluß zugestimmt hat. 
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Bericht der Abgeordneten Günter Graf, Joachim Clemens 
und Dr. Burkhard Hirsch 

I. Zum Verfahren 

1. Der Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU 
und F.D.P. wurde in der 228. Sitzung des Deutschen 
Bundestages am 20. Mai 1994 an den Innenaus-
schuß federführend sowie an den Auswärtigen 
Ausschuß, den Rechtsausschuß, den Verkehrsaus-
schuß und den Haushaltsausschuß zur Mitberatung 
überwiesen. Der wortgleiche Gesetzentwurf der 
Bundesregierung wurde in der 235. Sitzung des 
Deutschen Bundestages am 23. Juni 1994 in glei-
cher Weise überwiesen. 

2. Der Auswärtige Ausschuß hat gegen die Gruppen 
mehrheitlich Annahme des Gesetzentwurfs emp-
fohlen mit der Maßgabe, daß über § 8 nach erneuter 
Einbringung gesondert beraten und entschieden 
wird. 

Der Ausschuß für Verkehr hat einstimmig bei 
Abwesenheit der Gruppen beschlossen, dem 
Gesetzentwurf aus verkehrspolitischer Sicht zuzu-
stimmen. 

Der Haushaltsausschuß hat einvernehmlich, wobei 
im übrigen die Fraktion der SPD die Vorschrift des 
Artikels 1 § 10 des Entwurfs nicht mitträgt, und bei 
Abwesenheit der Vertreter der Gruppen Zustim-
mung zu dem Gesetzentwurf empfohlen. 

Der Rechtsausschuß hat mehrheitlich bei Abwe-
senheit der Gruppen keine verfassungsrechtlichen 
oder sonstigen Bedenken erhoben. 

3. Der Innenausschuß hat den Gesetzentwurf in sei-
nen Sitzungen am 25. Mai und 15. Juni 1994 
beraten und ihm in der Form der der Beschlußemp-
fehlung als Anlage beigefügten Zusammenfassung 
mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU 
und F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion der 
SPD und der beiden Gruppen zugestimmt. 

Zuvor hat der Ausschuß einen Antrag der Fraktion 
der SPD zu § 10 mit den Stimmen der Fraktionen 
der CDU/CSU und F.D.P. gegen die Stimmen der 
Fraktion der SPD und der Gruppe der PDS/Linke 
Liste abgelehnt, der folgenden Wortlaut hat: 

„Der Innenausschuß wolle beschließen: 

Der Innenausschuß hält den § 10 des BGSNeuRegG 
für verfassungsrechtlich bedenklich und fordert die 
ersatzlose Streichung dieser Vorschrift. 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, bis zum 
31. März 1995 ein Konzept mit dem Ziel vorzule-
gen, den jetzt im Wege der Organleihe für das 
Bundesamt für Verfassungsschutz wahrgenomme-
nen Aufgabenbereich aus dem BGS herauszulösen 
und unter Berücksichtigung der dienstrechtlichen 
Belange der betroffenen Beamten sozialverträglich 

in das Bundesamt für Verfassungsschutz einzuglie-
dern. 

Begründung 

Gegen den § 10 des BGSNeuRegG bestehen erheb-
liche Bedenken. Auch wenn sich die Unterstützung 
des Bundesamtes für Verfassungsschutz nach die-
ser Vorschrift auf funktechnische Handlungen oder 
Auswertungen des BGS beschränken soll, so ver-
bleibt es dennoch dabei, daß das sogenannte Tren-
nungsgebot von Polizei und Verfassungsschutz 
durchbrochen würde. Dies führte dazu, daß das 
Bundesamt für Verfassungsschutz eine „Vollzugs-
hand" erhielte. Der BGS würde sowohl Polizeiauf-
gaben als auch Verfassungsschutzaufgaben erfül-
len. § 10 Abs. 3 des Entwurfs sieht insoweit zwar 
gewisse Vorkehrungen vor, diese können aber 
insgesamt die mit dieser Vorschrift verbundene 
Aufweichung des Trennungsgebotes nicht korri-
gieren." 

II. Zur Begründung 

1. Allgemeines 

Der Ausschuß hat einvernehmlich den Gesetzentwurf 
der Koalitionsfraktionen begrüßt, der insgesamt die 
Arbeit des Bundesgrenzschutzes und seinen Einsatz 
unter modernen Aspekten gesetzlich regelt. Der Aus-
schuß hat besonders hervorgehoben, daß der Gesetz-
entwurf den Anforderungen des Bundesverfassungs-
gerichts in seinem Urteil vom 15. Dezember 1983 zum 
Volkszählungsgesetz entspricht. Der Bundesbeauf-
tragte für Datenschutz hat den insoweit getroffenen 
Regelungen aus seiner Sicht zugestimmt. 

Umstritten war bei den Beratungen, wie die bereits 
dargestellte Abstimmung zu dieser Vorschrift aus-
weist, die Regelung des § 10. Die Koalitionsfraktionen 
haben großen Wert auf die Aufnahme dieser Rege-
lung der Arbeit der Fernmeldegruppe des BGS gelegt, 
in der sie ein hervorragendes Instrument der Verbre-
chensbekämpfung sehen. § 10 stellt sicher, daß die 
Tätigkeit der Fernmeldegruppe nicht unklar bleibt 
und daß kein rechtsfreier Raum entsteht. 

Seitens der Fraktion der SPD sind verfassungsrechtli-
che Bedenken erhoben worden. Sie hat den Wunsch 
geäußert, dem Trennungsgebot folgend den Teil der 
Gruppe, der für das Bundesamt für Verfassungsschutz 
arbeitet — wobei sie davon ausgeht, daß das der ganz 
überwiegende Teil der Fernmeldegruppe ist —, aus 
dem Bundesgrenzschutz herauszulösen. Sie hat diese 
Trennung auch für leistbar gehalten. 

Der Ausschuß hat den dahin gehenden Antrag der 
Fraktion der SPD abgelehnt. Er hat sich dabei auch auf 
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die Äußerung des Bundesministers des Innern 
gestützt, der auf große praktische Schwierigkeiten 
und darauf hingewiesen hat, daß Polizeivollzugsbe-
amte ihre Eigenschaft aufgeben müßten, wenn sie 
dem Bundesamt für Verfassungsschutz zugewiesen 
werden. 

Der Ausschuß hat einvernehmlich die Regelung des 
§ 8, der die Auslandsverwendung des Bundesgrenz-
schutzes zum Gegenstand hat, nicht aufgenommen. 
Im Ausschuß bestand Einigkeit darüber, daß die durch 
die Aufhebung der Regelung entstehende Lücke in 
der Zählung der Gesetzesvorschriften durch eine 
entsprechende Vorschrift auf Grund eines besonderen 
Gesetzesbeschlusses unter Berücksichtigung der 
noch zu treffenden Entscheidungen des Bundesver-
fassungsgerichts zur Verwendung der Bundeswehr im 
Ausland geschlossen werden soll. Diese Entscheidung 
könnte auch für die Beteiligung von Polizeibeamten 
— etwa des Bundesgrenzschutzes — an Friedensmis-
sionen der Vereinten Nationen hinsichtlich der dafür 
zu erfüllenden Voraussetzungen und möglicherweise 
auch der Beteiligung des Parlaments an der Entsen-
dungsentscheidung von Bedeutung sein. Allerdings 
ist dabei zu berücksichtigen, daß der Bundesgrenz-
schutz — wie die Polizei generell — nicht an militäri-
schen Blauhelmeinsätzen, sondern nur an rein polizei-
lichen und sonstigen nichtmilitärischen Einsätzen im 
Rahmen der zivilen Komponente solcher Missionen 
teilnehmen kann. 

Die Zulässigkeit von Einsätzen des Bundesgrenz-
schutzes im Ausland für polizeiliche und sonstige 
nichtmilitärische Zwecke entsprechend der Entwurfs-
fassung des § 8 wird durch den vorläufigen Verzicht 
auf eine ausdrückliche Regelung nicht berührt. Dies 
entspricht auch der Erwartung des Auswärtigen Aus-
schusses. 

In seinen weiteren Beratungen hat der Ausschuß die 
Beschlüsse des Bundesrates vom 10. Juni 1994 ange-
sprochen und die Bundesregierung dazu gehört. 
Soweit er Vorschlägen gefolgt ist, wird auf die Erläu-
terungen zu den einzelnen Vorschriften unter 2. 
verwiesen. 

2. Zu einzelnen Vorschriften 

Zu Artikel 1 (§ 12 Abs. 3 — neu —) 

Diese Änderung geht auf folgenden Vorschlag in der 
Stellungnahme des Bundesrates zum Bleichlautenden 
Regierungsentwurf zurück. 

„In Artikel 1 ist in § 12 nach Absatz 3 folgender 
Absatz 3 a einzufügen: 

(3 a) Bei anderen als den in Absatz 1 Satz 1 oder in 
einer Verordnung nach Absatz 1 Satz 2 bezeichneten 
Straftaten ist die Sache unverzüglich an die zustän-
dige Strafverfolgungsbehörde abzugeben. Die Ver-
pflichtung des Bundesgrenzschutzes nach § 163 Abs. 1 
der Strafprozeßordnung, alle keinen Aufschub gestat-
tenden Anordnungen zu treffen, um die Verdunke-
lung der Sache zu verhüten, bleibt unberührt. Die 
Sätze 1 und 2 gelten für in Absatz 1 Satz 1 oder in einer 
Verordnung nach Absatz 1 Satz 2 bezeichnete S traf

-taten entsprechend, wenn diese mit nicht nur uner-
heblichen anderen Straftaten im Zusammenhang ste-
hen. Die Staatsanwaltschaft kann in Zweifelsfällen die 
zuständige Polizeibehörde bestimmen." 

Diese Ergänzung hat der Bundesrat wie folgt begrün-
det: 

„Die vorgeschlagene Regelung entspricht im wesent-
lichen der Entwurfsfassung (Artikel 1 § 11 Abs. 2) vom 
10. Dezember 1993. Die Vorschrift enthält — anders 
als die jetzige Fassung des Gesetzentwurfs — eine 
Rechtsverpflichtung für den BGS, Ermittlungssachen 
insgesamt an die Länderpolizeien abzugeben, wenn 
für einen Teil der Straftaten die Länderpolizeien 
zuständig und diese Straftaten im Verhältnis zu den in 
die Strafverfolgungszuständigkeit des BGS fallenden 
Straftaten nicht nur unerheblich sind." 

Das Bundesministerium des Innern hat dem Vorschlag 
mit der Maßgabe zugestimmt, daß die bisherigen 
Absätze 3 und 4 des § 12 die Absätze 4 und 5 werden 
und Absatz 3 die Fassung erhält, die auch vom 
Innenausschuß des Deutschen Bundestages beschlos-
sen worden ist. 

Der Ausschuß hat die von der Bundesregierung vor-
geschlagenen Maßgaben des Änderungsvorschlages 
des Bundesrates unter folgenden Gesichtspunkten für 
sachgerecht erachtet: 

Ein ausdrücklicher Hinweis auf die Verordnung nach 
Absatz 1 Satz 2 ist entsprechend der auch sonst 
durchgängig im Regelungstext verwendeten Termi-
nologie (vgl. z. B. § 21 Abs. 2 Nr. 1, § 24 Abs. 1 Nr. 2, 
§ 28 Abs. 1 Nr. 2) nicht erforderlich. 

Das Abstellen auf den Schwerpunkt der Taten insge-
samt in Satz 3 entspricht der auch sonst üblichen 
Handhabung in Fällen einer Zuständigkeitskonkur-
renz mehrerer Strafverfolgungsbehörden. 

Zu Artikel 1 (§ 13 Abs. 1 Satz 2) 

Die Änderung geht auf einen Vorschlag des Bundes-
rates zurück, der ihn als redaktionelle Klarstellung 
bezeichnet und zur Begründung angeführt hat, daß 
auch in Angelegenheiten nach dem Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten eine Abstimmung mit den 
Landespolizeien geboten ist, wenn der räumliche 
Zuständigkeitsbereich des BGS überschritten wird. 

Der Ausschuß ist der Auffassung des Bundesministe-
riums des Innern gefolgt, das diese Klarstellung als 
sachgerecht bezeichnet hat. 

Zu Artikel 1 (§ 29 Abs. 2 Satz 3 — neu —) 

Die Änderung geht auf folgenden Vorschlag des 
Bundesratsausschusses für Innere Angelegenheiten 
zurück: 

„In Artikel 1 ist in § 29 Abs. 2 Satz 2 nach Nummer 1 
folgende Nummer 1 a einzufügen: 
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1 a. personenbezogene Hinweise, soweit dies zur 
Eigensicherung von Beamten oder zum Schutz 
des Betroffenen erforderlich ist,". 

Der Bundesrat hat den Vorschlag wie folgt begrün-
det: 

„Die Vorschrift soll ermöglichen, personengebundene 
Hinweise, die der Eigensicherung oder der Vermei-
dung einer Selbstgefährdung der gespeicherten Per-
sonen dienen, in dem gebotenen Umfang zu spei-
chern. 

Eine vergleichbare Regelung ist auch im Referente-
nentwurf des Bundeskriminalgesetzes (§ 6 Abs. 2a) 
enthalten. Die Auslegung, daß solche Hinweise 
bereits nach § 29 Abs. 1 zulässig sind, dürfte der 
umfassenden Regelungssystematik von § 29 Abs. 2 
Satz 2 und 3 widersprechen."  

Das Bundesministerium des Innern hat dem Vorschlag 
zugestimmt, allerdings mit der Maßgabe, daß die 
Regelung in § 29 Abs. 3 Satz 3 aufgenommen wird. Der 
Ausschuß hat die vom Bundesministerium des Innern 
vorgeschlagene Maßgabe aus systematischen Erwä-
gungen für sachgerecht gehalten und die Änderung 
mit dieser Maßgabe beschlossen. 

Zu Artikel 1 (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2 Nr. 2) 

Durch die Neuformulierung wird ein Redaktionsver-
sehen bereinigt. 

Zu Artikel 1 (§ 57 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3) 

Der Ausschuß hat den Vorschlag des Bundesrates, in 
§ 57 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 das Wort „Aufgaben" durch das 
Wort „Aufgabenwahrnehmung" zu ersetzen, mit den 
vom Bundesministerium des Innern empfohlenen 
Maßgaben beschlossen. 

Diese Fassung entspricht den im Gesetzentwurf 
durchgängig verwendeten Formulierungen, vgl. z. B. 
§ 12 Abs. 1, § 29 Abs. 2 Satz 1, § 62 Abs. 1, § 63 Abs. 2, 
§§ 64, 66. 

Der Bundesrat hat seinen Vorschlag damit begründet, 
daß nicht die Aufgaben gesteuert werden können, 
sondern die Aufgabenwahrnehmung. 

Zu Artikel 3 

Die Neuformulierung ist aus rechtsförmlichen Grün-
den erforderlich. 

Bonn, den 23. Juni 1994 

Günter Graf 

Berichterstatter 

Joachim Clemens Dr. Burkhard Hirsch 






